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B ERUFLIC H E P ETRIFAKTION

UND §TILHELM BUSCH

Der Verfasser der nachstehenden, wegen Platzmangels gekürzten und über-
arbeiteten Geschichte von den traurigen Folgen einer Eisenbahnvermessung ist
uns nicl.rt bekannt. Sie ist im Jahre 1863 in den ,,Fliegenden Blättern" entsprechend
dem damaligen Braucll dieses Blattes anonym ersdrienen. Zweifellos ist aber der
Autor vom Fadr und ein Betroffener, der sich hier ebenso zweifellos seinen
beruflichen Arger von der Seele gesd-rrieben hat;

§7as er anprangert, mag im ersten Augenblick antiquiert erscheinen, redtt besehen
ist es aber in dem einen oder anderen Sinn audr heute noch aktuell. Im Grunde
genommen 'ist es die vorgesetzte Dienststelle, gegen die sidr der zornige junge

Mann wendet. Und das ist ja ein gängiges Thema in Behördenkreisen, heute wie
zu den Zeiten des Eisenbahnbaues.

Zweietlei zeidrnet den Autor aus: Er kämpft mit Humor - sogar mit den
Stilmitteln des surrealismus -, und er erteilt eine Lehre. Sie lautet: Ihr vor-
gesetzten, verderbt euren Mitarbeitern nicht die Freude an ihrer Arbeit und
hemmt nidrt den Tatendrang der Jugend durch Verständnislosigkeit, sonst ,,ver-
steinern" sie und werden zu beruflidren ,,Petrefakten".

Gewiß ist das eine beherzigenswerte Mahnung. Aber da ist noch etwas anderes,
was uns zu dem Abdruck dieser Gesdrichte veranlaßt: Die Illustrationen stammen
von der Hand des großen Meisters und Sohnes niedersädrsisd-rer Erde §Tilhelm
Buscfi. (In dem mittleren der drei jungen Ingenieure hat er sich selbst dargestellt.)

Es ist dies das einzige Mal, daß Busch sidr mit der Landvermesserei befaßt, und
das nodr nid-rt einmal aus eigener veranlassung, sondern zur Illustration eines
fremden Textes in Lohnarbeit.

Uns mag das zunächst um so mehr wundern, als sidr vor den Augen des Meisters,
der ja lange auf dem Lande in niedersächsisdren Dörfern gelebt hat, große ver-
messungstedrnisdre Ereignisse abgespielt haben. Die Eisenbahnvermessungen ge-

hörten dazu ebenso wie die Vermessungen zur Anlegung des Grundsteuerkatasters
und die Arbeiten für die topographisclen Kartenwerke. Aber dabei muß man
bedenken, wie sehr sich Busdr distanzierte von den aktuellen Dingen des Tages.
Nur da, wo es ihn trieb, daran Kritik zu üben, konnte es passieren, daß er zur
Zeidte* und Schreibfeder griff. Und dazu haben ihm wohl die Geometer keine
Veranlassung gegeben. §7ie gut für ihre Reputation, aber wie schade für unser
Interesse an der Geschichte unseres Berufes !

Georg Kaspereit
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Traurige Folgen einer Eisenbahnvermessun g
Aus den ,Fliegenden Blättern" 1863 mit Illustrationen von §Tilhelm Busdr

Kapitel 1.

In einer großen Stadt lebten einmal drei junge Ingenieure. Davon hieß zwar
der eine Herr Maier, der andere Herr Müller und der dritte Herr Schmidt, sonst

aber konnte man ihnen nidrt gerade viel Böses nadrsagen.

Alle drei warteten auf Besdraftigung beim
Eisenbahnbau und trieben sich aus die-
sem Grunde die meiste Zeit vor dem
Ständehaus, in dem die Eisenbahnfrage
seit einigen \Wodren debattiert zu werden
pflegte, herum.

Als sie nun eines Abends auf Maiers Bude

saßen und Tee tranken und dazu gernüt-
lich von der hoffnungsvollen Zukunft
sprachen, trat Frau Huber, die ehrsame
Hausfrau Maiers, ins Zimmer, einen großen
gesiegelten Brief in der Hand schwingend.

In denr Briefe stand geschrieben, Herr
Ingenieurpraktikant Maier habe sidr an-
gesidrts dieses nadr Dingsda zu begeben

und dort die Dingsdaer Verbindungs-
bahnlinie zu vennessen. Die Pläne und Instruktionen würden seinerZeit nadrfolgen.

Nun war großer Jubel unter den dreien, denn wenn audr Müller und Sdrmidt nidrt
ebenfalls abkommandiert waren, so freuten sie sidr dodr aus zwei Gründen'

1. weil sie nodr nidrt wußten, wie sdrlimm es Maier im fünften und siebenten
Kapitel dieser Erzählung ergehen wird, und

2. weil sie einen Vorgänger weniger hatten, denn dieser diabolische Zug wohnt
jedem sterblidren Angestellten inne, den kennt der Nadrtwädrter so gut wie der
Minister und man könnte dies die Erbsünde der Beamten nenflen.

Kapitel 2.

Des andern Tages fuhr Maier wohlgemut zum Tore
hinaus und hinter ihm drein ein ganzer§üragen voll Reiß-
bretter, Bleistifte, Gummi-Elasticum, Pauspapier und an-
dern zum Eisenbahnbau unentbehrlichen Gerätschaften.
Nach zwei, seinem rasenden Dienst - beziehungsweise
Vermessungs-Eifer unendlich langen Tägen langte er end-
lidr in Dingsda an.

Zunäclst bescJrloß Maier seinen Gefühlen über den An-
blicl( der romantischen Gegend bei einem kräftigen Mahle
neue Nahrun g zu geben und betrat deshalb den engeren
Sclrauplatz seiner künftigen Tätigkeit, das §Tirtshaus.
Staunend betrachtete er die liebliche Todrter des §Tirtes
und staunend besdrnüffelte der Haushund Maiers Gummi-
Elasticum -Paket.

/u-rr.
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Vierzehn Tage später sd-rrieb Ingenieur Maier an seinen Kollegen Müller,

Dingsda, im April 1844

Seit 14 Tagen bin idr hier und arbeite, obgleidr idr mich meiner ländlicfien
Zurüd<gezogenheit freue wie ein Kannibale; es ist aber audr viel zu tun; idl
zweifle, ob idr in drei Jahren mit den Vorarbeiten fertig werde; zwei Stund hinter
mir und zwei Stund vor mir steht je ein weiterer Kollege; idr habe aber nodr keinen
von ihnen gesprochen, dodr läßt sich vermuten, daß unsere Vorgesetzten uns so
placiert haben, daß wir sdrließlidr mit unsern Arbeiten passend zusammenkommen.

Morgens ziehe idr aus mit zwölf Meßgehilfen, die müssen mir dänn, da idr bekannt-
lich ein Freund der Heiterkeit bin, unterwegs einige Lieder vorsingen, z. B. den
,,Prinz Eugen" oder den ,,Osterreicher Landsturm" I dann wird unausgesetzt ge-
arbeitet bis zehn Uhr, und während dann meine Leute ruhig weiter madren,
denn idr will Dir gleich sagen, daß, wenn Du einmal selbst ein Personal hast, Du
dieses nie darfst unbesdräftigt lassen, sehe ich die Sdräflein weiden und die
Forellelein im Badre hüpfen, und dann kann idr mir mittags doch den Genuß nid-rt
versagenf einige davon zu verspeisen.

Nachmittags zeidrne ich dann, was wir morgens gearbeitet, und abends spielt mir
die ländliche Tochter meines lVirtes einige Jodler auf der Zither vor. So geht das
herdiche Leben alle Tage fort.
Vergiß nicht, beiliegende Diätenredrnung gleich auf der Direktion abzugeben.
Sende mir weitere 10 Riß Papier und 4 Pfund Bleistift.

Immer Dein ghicklicher Freund Maier.

Kapitel 3.

Ingenieur Maier an Ingenieur Müller.
Dingsda, im Januar 1846

Lieber Kollegel

Du braudrst Didr nidrt zu beklagen, daß Du immer noch bei der Direktion bist;
wahrhaftig, idr halte es hier außen bald nicht mehr aus. Es ist aber audr gar zu
arg; nun sitze ich zwei Jahre in dem langweiligen Nest und sehe nichts als
lümmelnde Rutenschläger, einfältige Sdrafe und bekomme nidrts zu essen als so
dumme Forellen und dann abends erst das fade Geklimper von der kaffrigen
Gans, der \üTirtstochter.

Anfangs hat es mir redrt gut gefallen, daß Ihr mir bei der Direktion alle meine
Pläne immer wieder ausgewischt habt, aber seit die unversdrämte Verordnung
gekommen ist, daß jeder beim Bau beschäftigte Tedrniker von Zeit zu Zeit seine
Pläne selbst wieder auswisdren soll, um auf noch genialere Projekte zu kommen,
ist es nicht mehr zum aushalten. Idr habe mir jetzt zum §Tisdren einen handfesten
Knedrt gemietet.

Letzthin habe idr meine Projekte mit den Kollegen an den anschließenden Stationen
verglicfien, aber die Gesdridrte paßte nidrt gut; der eine hat seinen Ansdtluß eine
Stunde zu weit redrts und der andere den seinen zwei Stunden zu weit linke
projektiert; es muß demnadr irgendwo ein Fehler in ihren Instruktionen sein. Nun
habe idr zwar versucht, sie zu einem gemeinsdraftlidren Bericht zu bewegeri, aber
der mit seinem Ansdrluß links will nidrt, weil er eine Liebschaft in einem \Tirtshaus
in der Rid-rtung hat, wo er jetzt absteckt.
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Bei dieser Gelegenheit sende idr Dir auch meine Gebührenforderungszettel zur

baldigen Besorgung. Papier brauchst Du nidrt mehr zu sdrid<en, idr habe nodr
bis an mein Lebensende.

Immer Dein unglüddidrer Kollege Maier.

Kapitel 4.

Vier §(/odlen später steht im ,,Bergkurier" der mit der Eisenbahnlinie bedadrten

Gegend folgender Artikel,

,,X. Vom Oberland. ... Uber den Eisenbahnbau erfährt man aus zuvedässiger

Quefle, daß dieses Frühjahr die Arbeiten mit größtem Eifer fortgesetzt werden

sillen.'Es ist nur zu bedauern, daß ein fühlbarer Mangel an tüdrtigen Technikern

zu sein sdreint; so sind in dem nahen Dingsdaer Tale zur Projektierungderdortigen
Bahnlinie nur'drei solche angestellt, und so tüchtig diese Kräfte audr zu wirken

sdreinen, so dürfte doch ihrä Anzahl zu gering sein. Hoffen wir, daß die all-

bekannte weise Vorsorge unserer Regierung audr diesem Ubelstande in Bälde

abhelfen wird."
Vierzehn Tage hierauf erhielt Ingenieur Müller von seiner Direktion der ver-

kehrten Anstalten folgenden Erlaß,

,,Den Eisenbahnbau im Dingsdaer Tale betr. (Nr. 9999). Ingenieur Müller hat sich

angesicl'rts dieses nadr Dingsda zu begeben und gemeinsdraftlidr mit dem dort
staionierten Ingenieur Miier die nötigen Arbeiten in obigem Betreffe aufs

sdrnellste, aber mit der nötigen Sorgfalt und Ruhe vorzunehmen. Die Pläne und

Instruktionen werden später nadrgesendet werden. Für Zeidrnungsmaterialien etc.

wird vorderhand ein lGädit von 5i2 f1. 47 kr. bewilligt.
gez. Confusius."

Andern Tags fuhr audr Müller zum Tore hinaus, dem Dngsdaer Tale zu; audr ihm

folgte ein ichwerbepackter \Wagen, aber nid-rt mit Gummi-Elasticum oder sdrnöden

Blelistiften beladen, denn seit dem Fortsdrritte des Eisenbahnbaus hatte sidr in
jener Gegend eine großartige Materialienhandlung für
solche Sadren aufgetan. Dagegen war sein §7agen be-

Iaden mit 30 Jahrgängen der Frankfurter ,,Didascalia",
20 Jahrgängen ,,Erheiterungen", 1 Guitarret 2 Vogel-
kaffgen und 1 Piano, 2 Jagdflinten, 1 Hühner- und
2 Dachshunden.

Kapitel 5.

Ingenieur Müller an seinen Kollegen Schmidt.

Dingsda, den 1. September 1847

Seit 16 Monaten bin idr hier und helfe Maier an der
Projektierung der Talbahnlinie, d. h. da wir von der
Direktion sdron seit Monaten keine §Teisungen mehr
haben, helfen wir einander bloß die Zeit vertreiben,
was aber auch keine geringe Arbeit ist. Die Gegend
wäre soweit nicht übel, auch die Lebensweise ginge an,
aber mit Maier ist nicht mehr auszukommen; seit er von
der Direktion eine Nase bekornmen hat, weil er in sei-
nem entarteten Diensteifer unmaßgeblicJre Vorschlage
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zur Beschleunigung des Baues gemadrt hat, ist er ganz melandrolisdr geworden.
Der gute Mann kann den ,,gemäßigten Gesdräftsgang" nodr nidrt ertragen. \Was

mid'r betrifft, so halte idr es schon nodr ein paar Jahre aus, da ich der hübsdren
Todrter unseres §Tirtes versdriedenen mathematisd-ren Unterricht zur Erholung
gebe. (Hoffentlich geht's im Frühjahr in der Türkei wieder eih wenig los, worauf
wir dann audt die §üeisung erhalten werden, den Bau etwas abwartender zu
betreiben. Idr darf Maiern nidrt einmal mehr einen schled-rten §7itz über den
ganzen Sdrwindel mad-ren. Er behauptet, es quälen ihn Ahnungen und audr midr
werde das Gesd-rick erreidren; ich fürchte, daß letzteres teilweise wahr ist, denn wie
idr gehört habe, soll das Lagerbier unsenn §7irte nädrstens ausgehen.) SdTid<e audr
gelegentlid'r eine Zither und ein halbes Riß Impressen zu Diätenrechnungen Deinem
immer fidelen Müller.

Kapitel 6.
Schmidt an Müller.

Teurer Kollege !

Inspektionshausen/ den 1. Mai 1848

Deine Gebührenrechnung habe ich gleidr abgegeben; was Deine Jeremiade über
unsern Freund Maier betrifft, so bemitleide ich ihn nicht im geringsten, denn wenn
eine-r wegen lumpiger vier Jahre, die er an einer Linie sltit, laigweilig wird, so
verdient er gar nid,t zum Eisenbahnbau geboren zu sein.

Unser Alter ist ein ganz kurioser Kamerad, dem seinen Diensteifer solltest Du mal
sehen. Früher war er ein leidensd,aftlicher Jägerrund da hat errs jetzt redrt auf
die armen im Felde arbeitenden Geometer abgeiehen; da pirsüt er sidr hinter
den Bäumen bis auf 50 Gänge unbemerkt an einen heran, und wups sitzt er ihm
auf dem Nacken und sieht, was er arbeitet.
ubrigens fehlt es uns hie und da aud, nicht an heiteren Abenden, versteht siclr,
rvenn der Alte nicht dabei ist. §7ir jüngern Leute kneipen der cemütlidrkeii
wegen. nur unter uns Fadrgenossen und haben neulidr audr ein eignes Standeslied
gemadrt, von dem ich zu Maiers Erheiterung einige Strophen beisetie:
Melodie r ,,§7ir jungen Musikanten" von

Wir flotten Ingenieure/
Wir leben in Saus und Braus,
Uns gehen ein die Pläne
Und die Diaten aus. Trara , trara . . .

§7ir kaufen alle Länder,
Man gibt uns stets das Geld
Und machen drauf die Bahnen
Sobald es uns gefällt. Trara . . .

Kücken.

Die armen Geometer,
Die müssen früh heraus,
Was die des Morgens zeichnen,
§Tischen wir des Abends aus. Trara .

Und haben wir gewischet,
Zehn Jahr und nochmals zehn,
So sieht man schon die Fähndren
Von den Profilen wehn. Trara . . .

So sind wir immer lustig,
Obs warm ist oder kalt,
Und bis die Bahn ist fertig,
Kann mandrer werden alt. Trara . . .

Für heute genug, tröste Maier so gut wie möglidr, idr habe immer gefürd-rtet,
daß der nod, einmal im Diensteifer übersdrnappt. Die Impressen ,u Diaterr-
red-rnungen liegen bei. Grüßend Dein routinierter Kollege Schmidt.
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Kapitel 7.

Ein Jahr darauf erhielt Ingenieur Sdrmidt derr Auftrag, im Dngsdaer Tale die Ar-
beiten der beiden dort stationierten Kollegen nadrzusehen, da seit einem halben Jahre

keine Gebührenforderungszettel von denselben mehr eingekommen seien' Sdrmidt

madlte sidr auf die Reisä und traf gleidr unterwegs einen alten Studiengenossen,

der gegenwärtig, infolge eines sehr ausgeprägten Talentes zu_ geistigen Genüssen,

g.rd,iü **, äin. htäinische Kunstreise-zu-madren. Sdrmidt engagierte ihn als

öehiffän, unä di. beiden langten allmählich wohlbehalten in Dingsda an.

Hier erfuhren sie von der nunmehr in jeder Beziehung vollständig ausgebildeten

ii.ftiA* §Tirtstodrter, daß die beiden Freunde seit einem halben Jahre spurlos

uo..lr*rrden seien. sie seien eines Morgens im vergangenen spätjahr, wie

g"*Ohrrlld.,, an ihre Arbeit gegangen, aber seither nidrt mehr zurüd<gekehrt.

öbgleidr blide sogar seit einilei Zät_ Spuren ron Sdrwermut gezeigt, seien dod'r,

"ri"'i"n 
erwartetl deren sel6stentleibtä Leidrname nirgends gefunden worden;

ai-eine Fludrt sei ,ridrt ,., denken, da ihr Versdrwinden am Ende des Monats, für

J.r, d"s Gehalt noch nidrt ausbezahlt war, stattgefunden habe. Sdlmidt und sein

F;rJ; Exstudiosus Huber, begaben sidr nun auf Untersudrungspartien. Vierzehn

T"ee lär,e durdrforschten ii. i"t ganze Tal, überall entdeckten sie ausgested<te

iiri"", *äH 1OOO Fähndren zählten sie, aber ihre Freunde waren versdrwunden.

Endlidr am 15. Tage, als sie eben einen Steinbrudr, der-audr SpuY von Ab-

;;d;;g";,eigte, üeridrtigten, fanden. sie zwei eigentümlidr geformte §teinklötze,

die sie"zuerst"ftti antike-Statuen hielten, bis sie nadr Entfernung der äußeren

X.urt. zu Schmidts jähem Sd'rred<en - Huber ersdrrak über nidrts - wahrnahmen,

daß es die versteinerten Leiber zweier in moderne Mäntel gehüllter Personen,

j" ..frr noch, daß es den in ihren Händen befindlidren nodr nidrt vollständig

versteinerten instrumenten nach Ingenieure, somit die beiden unglücklid'ren Freunde

seien. Sogleidr wurde eine Gerichtskommission, bestehend aus dem Bürgermeister,

dem poliäeidiener, der \Tirtstodrter sowie dem Sdrulmeister als Sachverständigen

an Ort und Stelle gebradrt und die ldentität der Versteinerungen- beziehungsweise

der Ingenieur" g.äd-,tlid, und urkundlidr hergestellt S&midt hatte kaum nodr

Zeit, äs Protokäil zu unterzeidrnen und seinem Bglehlten Freunde Huber den

Aufäag, eine wissenschaftliche Abhandlung darüber abzufassen, zu erteilen, worauf

". "kÜäld 
in eine 14tägige Krankheit verfiel, denn diese Art von Gefahren bei

Eisenbahnvermessungen hatte er nodr nidrt gekannt und diese Entded<ung,war

zu überrasdrend gekämmen. Am 15. Tage reidrte er der Direktion unter ergeben-

ster Vodage seinär Diätenredrnung einen ausführlichen Beri&t ein, der wie folgt
sdrloß'

,,Die zur Untersudrung des Falles konstruierte Gerichtskommission, deren Protokoll
angesdrlossen zu sein sid'r erlaubt, hat entsdtieden, daß es die Petrefakten der

beiden versdrwundenen Ingenieure seien.

Obgleidr sich nidrt leugnen läßt, daß die beiden sidr ihr Ungltid< durch sozusa-gen

vorLuten Diensteifer zirgezogen haben, da nodr lange keine Steine zum Bahnbau

aus jenem Brudre nötig waren, so erlaubt man sidr dodr den Vorsdrlag, von

weitirer dienstpolizeilid, er Untersudrung der Sadre hodrgeneigtest Abstand nehmen

zu wollen; vielmehr geht der unmaßgeblidre Vorsdrlag des Unterzeid'rneten dahin,

darauf anzutragen, daß die Versteinerungefl in die Registratur hoher Stelle verbradrt
und dort nadr dortseitigem weiseren Ermessen entweder zum ehrenden Beweis
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treuer Pflidrterfüllung oder zum abschred<enden Beispiele ihre Instruktionea über-
treten habender Beamten aufgestellt werden."
sdrließlich erlaubte er sidr in Anbetracht, wie sehr ihn diese Angelegenheit als
blo{3er Mensdr ergriffen hatte, um einen halbjährigen Urlaub zurn"Besud.re eines
Bades sowie um hodrgeneigteste vorauszahlung seines Gehaltes für diese Zeit
zu bitten.

Kapitel 8.

Vier_§(odren später-wurden die beiden Versteinerungen auf das Gesd-räftszimmer
der Baudirektion gebradrt, wo sie gegen ein mäßigei Trinkgeld an den Kanzlei-
diener wahrscheinlid, noch zu sehen-sind; der Bau d'er Dingsd'aer Bahn aber wurde
seiner Gefährlidrkeit wegen ganz aufgegeben. 

1 I r : ,1.. i_: 1; .

Seitdem sind 1 5 Jahre vergangen i auf .=G
den anderen Bahnen, die inzwischen eru
gebaut wurden, pfeift nun bald lustig llGS
die Lokomotive, nur im armen Dings- -,y^\[ffi"d.
daer Tale pfeift um den Steinbr".l-, gA\K - D

wird, traurig und schauerlich der Tü7ind, / fuD ffi*"Sil'?_
l:tx,,1il.Tl'13ilT,,ä'fi:fi!:: ( Rü::M,

ffi
{s:

,llooiläH:l'?.ä,ffäJ'l'",T$ l
ä',',fä;:l'!ä*'1,ffi l::ä:ffi iä ll#1tr1ffi,fls §"_äk'I.T Tage sdron oft gräulidre Flüche Nsfk§.tlffil

,ffi

gehört haben.

Berufsbeamtentum und Demokratie *)

von Ministerialdirigent Dr. Thiele, Niedersädrsisd-res Ministerium des Innem

Aus Anlaß seines 70. Geburtstages hat der bekannte amerikanische Kommentator
§Talter Lippmann vor seinen Kollegen eine Art Gewissenserforsdrung betrieben
und sidr .die Frage gestellt, ob es zu redrtfertigen und zu erklären 

-sei, 
daß er

siebenmal in der §7odre j\4einungen vertrete und erzeuge. sei es nidrt absurd,
daß jemand-von sich glaube, er,wisse genug, um so viellber so viele Dinge zu
sdrreiben? Er, Lippmann, sdrreibe über Außenpolitik. sähe er die Teleg."ä*.,
die jedea Tag_im state Department aus aller \7elt einlaufen? sei er Äaltg:lied dei
Nationalen Sidrerheitsrats? §üisse er, was im Hause Downing Street 10 in-London
los sei, und wie madre er es, die Entsdrlüsse des Präsidiums im Kreml mitzuhören?
Lippmann kommt zu der auf den ersten Blid< vielleid,t überraschenden Feststellung,
daß er keine Mühe habe, dem Kritiker in sich Herr zu werden. Im Gegenteil, Ji
müs-se sich_ s?gen,_daß - wenn er mit dieser Art Gewissensforschung weiter-
madre - bald aufgezeigt werde, wie lädrerlidr es sei, daß wir in einer Republik
|) D.t.t.I A"tk.l gibt im.w€smtlidren die-Ausführungen wieder, itie der Verfasser anläßlidr rler Tagrmsder Lrezernenten und Amtsleiter der Niedersädrsisdren Vemessungs- und Katasterverwaltung in -Bail

Sadrsa am 10. 11. 1919 gemadrt hat.
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und in einem demokratisdren System leben, und daß überhaupt jeder wählen darf.

Es werde süließlich sogar das Prinzip der Demokratie verdamrnt werden, das ja

bestimme, daß die Außenseiter die Eingeweihten lenken sollen.

§flenn wir uns diese Erkenntnis Lippmanns vergegenwärtigen, die von ihm sicher-

lich nidrt zu Unrec.ht als Prinzip der Demokratie bezeidrnet wird, so tritt die

besondere Problematik zutaget die darin liegt, daß in einem Staatswesen, in dem

Außenseiter die EingeweihtÄn lenken sollen, nun gewissermaßen als Fundament

eines solchen Staatei eine Bürokratie tätig ist, d. h. ein Behördensystem' das in

einem einzelnen Beamten, der für alle Mißregeln allein verantwortlich ist, gipfelt

und dessen sämtliche Mitarbeiter gehalten sind, den jeweiligen Vorgesetzten zu

beraten und zu untefstützen, die ferner gehalten sind, erlassene Anordnungen aus-

zuführen und allgemeine Ridrtlinien zu befolgen.

Um das Spannungsfeld ,,Demokratie - Beamter" überblid<en zu können, ist es

wohl erfoiderlidrf einen kurzen historischen Rückbli& auf die Entwicklung des

Berufsbeamtentums in Deutsdrland ^t 
tttfi.

Es ist bekannt, daß in der Frühzeit Beamte ernannt wurden, die kein fesles Geh?lt,

sondern z. B. ein Amtsgut ,ur Nffifrerhielten. Diese BeaäTäiffien-älso
Nutzungen,Abgab@enAusbeutungüberwiesenwurdenr
untersd;eid;n rlih - das ist unsdrwer zu erkenngn - in sehr wesentlidrer \ü'eise

von dem Typus des in der bürokratisehen Organisation_ unseref _Tage Tätigen.

Eine ökonoÄische Ausstattung der Beamtensdraf t, die zu Beginn selbswerständlidr

war, lange Zeii angedauert hat und auch für andere Berufsstände, z. B. für die

Priestersäaft, typisär waf - was die letztere Gruppe angeht, so-gar teilweise nodl

bis in die heutigä Zeit hineinreidrt -, kann in einer modernen Demokratie natur'
gemäß keinen Anklang mehr finden.

Ein zweiter Blick gerade in die Frühzeit der Entwiddung des Beamtentums lehrt
und daraui werden wir in einem spätefefi Zusammenhang zurüd<kommen

müssen -, daß die in jener Zeit als erblidre oder für kurze Zeit bestellten Amts-

i;i;4.siÄ in dern ati""Lri*als unzr!änglich erweiggn, in dem U,.ffi
I6Ef,äri"rt.r wird, sich versdriedene Stände oder Klassen bilden unc

wirtslchaft herrscht. Daraus folgt, daß die überaus komplizierten Verhältnisse un'
seres modernen Staatengebildes nur dann gemeistert werden können, wenn eine

Aufgliederung vorgenommen wird und eigens ausgebildete Kräfte in die ent-

spredrenden Positionen gesetzt werden. Gustav Sdrmoller hat sdron am Ausgang

des letzten Jahrhunderts zutreffend bemerkt, daß das spätere deutsdre Mittelalter
ebenso an der Unfähigkeit und Unbotmäßigkeit der erblichen Beamten zugrunde

zu gehen drohte, wie das spätere Rom an de.l1 ungeheuerlidren Mißbräudren
seinär gewählten einjährigen Konsuln und Provinzialstatthalter. Es liegen tatsädllicfi
die zwei großen Epochen des Ubergangs von den alten Formen der Amtsverfassung
zum Berufsbeamtertum für die Antike in den Jahrhunderten des Prinzipats, das

von Augustus bis Diokletian ein großes eigenttimlidres Bentfsbeamtentrtm schafft -
und für die neuere Entwiddung in der Zeit vom 1 3. Jahrhundert an.

Es ist nun - und dieser Vorwurf wird noch in unseren Tagen aufredrterhalten -.dem Beamten immer wieder vorgehalten worden, daß er im Grunde dod'r ein
hoffnungsloser Apologet obrigkeitsstaatlidrer Doktrinen sei. §flahrsdreinlidr hat
dieser Vorwurf zum wesentlichen Teil dazu beigetragen, daß wir uns das heute
zu untersuchende Thema in der letzten Zeit sdron häufig stellen oder sogar erleben
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mußten, wie es von versdriedenen seiten - teilweise mit einem Fragezeidren ver-
sehen - in der offentlidrkeit behandelt wurde, ohne daß dabei iÄmer die not-
wendigen Kenntnisse dieser nidrt leiclt übersdnubaren Materie zur Hand ge.
wesen wären. Es sei deshalb erlaubt, gerade zu diesem Vorwurf in etwas ausführ-
lidr-erer \fleise stellung zu nehmen. Das gesd'rieht wiederum am besten dadurdr,
daß einige historisdre Zusammenhänge und Entwiddungslinien angedeutet werden.
Durch die öffentlich-rechtlid-re Auffassung der Staatsgewalt wurde diese langsam
von den vorerwähnten patrimonialen Beimengungen friiherer Epodren befreit. Hand
in Hand mit dieser Entwicklung ging - zwangsläufig - die umgestaltung des
Beamtenapparates. Es wurde schließlich der absolute staat zum §d-röpf.. lin.,
neuen Beamtentums, wobei es weniger auf neFF6ffiE]Gldernffin ,euen
ceist ankam. Mit Friedridr §/ilhelm I. ist eine wesentlicle Zäsvr gesetzt. Denn
vondieserZeffimMaßedaspersönliche"Inte.e,,ede.
Beamten an seinem Amt und dessen Erträgnissen unterdrückt und der Grundsatz
der selbstlosen Pflidrterfüllung gegenüber dem König ,u. RidrtrdilE
Hand@).i @k"_dsr_Treig wurde Grundlage des
Beamtenverhältnisses - bekanntlid., ;irTTi-pTi[fü-rTreue und Geh--orsam
gegenüber dem Dienstherrn bereits seit Jahrzehnten zu den hergebrad-rten Grund-
sätzen des Berufsbeamtentums gezählt und ist bedeutungsvollstÄr Bestandteil auch
des modernen Beamtenverhältnisses.
Die Zeit Friedridrs des Großen hat diesen Geist vertieft und die Pflicht gegenüber
dem König in eine Pflidrt gegenüber dem staat umgewandelt. Dieser Frözeß ist
durdr die Sittenlehre Kants wesentlidr beeinflußt worden.
Diese Entwid<lung ist nicht nur eine sehr bedeutsame, sondern - verständlidrer-
lvqlsg - auch eine äußerst langwierige gewesen. Zu einem gewissen Absdrluß ge-
langte dieser Prozeß durdr das ,,Allgemeine Landredrt für diä preußischen staatä,,
vom 5. Februar 1794. Denn durcll diese Kodifikation wurden cesetzgebung und
Red-rtsprechung aus der subjektiven Machtsphäre des absoluten Herrsders häraus-
gehoben, ohne daß dadurdr allerdings eine verfassungsmäßige Einsdrränkung der
fürstlidren Hoheitsredrte. herbeigefiihrt worden wäre. Von §{zi.lrtigk.it ist iber,
daß der Beamte nun nidrt mehr der privatredrtlidre Angestellte de's Feudalherrn
war, sondern den Status eines Staatsorgans erreiclt hatte. So erfuhr das Beamten-
verhältnis seine öffentlich-redrtliche Prägung, die es bis auf den heutigen Tag aus-
zeichnet._ Der Bea_mte gewann fortan zum staat ein persönliches vJ.t attnli, aas
ihn deutlidr vom landesherrlichen Diener abhob und das ihn immer noch deutlictr
vom Angestellten und Arbeiter untersd.reidet.
An dieser Stelle soll kurz auf das Problem der Differenzierunq zwisdren Beamten
und Angestellten eingegangen werden, dat un
gegnen wird. ohne in eine Erörterung darüber eintreten zu wollen, was das
Bonner crundgesetz zu diesem Problem deutlich ausgesagt hat, darf auf die am
17. März 1959 verkündete Entsdreidung des Bundesverfassungsgerichts zum
Bremisdren Personalvertretungsgesetz verwiesen werden, in deren Gründen es
u. a. heißt, ,,Die öffentlidren Verwaltungen beschäftigen in zunehmendem Maß
nichtbeamtete Bedienstete, von deren Befähigung und Zuverlässigkeit das reibungs-
lose Funktionieren der verwaltung audr abhängt. Immerhin h1t trotz der V&-
flechtung von hoheitlidrer und nicht-hoheitlidrer verwaltung die Tätigkeit der
Angestellten und Arbeiter regelmäßig ein geringeres politisdrei Cewidrt ais die der
Beamten, denn die dauernde Ausübung hoheitsredrtlidrer Befugnisse soll in der
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Regel Beamten und nidrt Angestellten und Arbeitern des öffentlidren Dieastes

tibärtragen werden." Das Bundesverfassungsgeridrt hat - ohne daß dadurdr Be-

deutung und §/ert der Tätigkeit nidrtbeamteter Bediensteter audr nur im geringsten

in Zwäfel gezogen worden \^7[1sn - weiter wörtlich festgestellt:- ,,§rürde die

ständige Auitibung hoheitlidrer Befugnisse in größerem Umfange auf Nidrtbeamte

überträgen, so wäre dies mit dem Crundgesetz nidrt vereinbar"'

Es ist sidrerlidr nidrt zu bestreiten, daß sidt - von der Praxis her gesehen - eine

strukturelle \Tandlung insofern vollzogen hat, als die Beamten nidrt mehr die

alleinigen Träger der §taatsaufgaben sind. Eine sehr große Gruppe von Angestellten

und eine ebenso große Gruppe von Arbeitern befinden sidr heute im Dienst von

Bund, L,ändern, Cemeinden, Gemeindeverbänden und Körpersdraften- Sie haben

hier in vielen Berufsarten, auch im eigentlidren Verwaltungs- und hoheitlidren

Dienst, ihre Arbeitsbereidre gefunden und stehefi damit audr nidrt etrua nur in den

unteren Rängen der Besoldungsskala. Zwar sind in gewissen. Bereidren - Vollzugs'

polizei, Bunäesgrenzs&utz1 Zollverwaltung - 9OoÄ und. mehr des dort tätigen

ir"rron"k als Bämte besdräftigt. Andererseits sind bei anderen Hoheitsverwaltun-
gen nur ca.3oo/s, beim Fürsorge- und Gesundheitswesen und bei den \Tirtschafts-

ierwalt.rnger.og", n.rr ca. lob/o als Beamte tätig. Die Bundesbahn besdräftigt zu

über 50 oio, dir- Bundespost zu über 30 o/o Arbeiter. §[enn man für alle Dienst-

bereiclre r.rt"*-"n rd. +Oo/" an Beamten erredrnet, so ist dies allein auf den hohen

Anteil der Beamten bei Lehrern, Polizei, Grenzsdrutz und Zoll, audr bei Bahn

und Post, dre neben den Beamten und Arbeitern verhältnismäßig wenig Angestellte

besdräftigen, die Bundesbahn noch nidrt einmal r/2o/s, zuri&zuführen'

Diese Fakten vermögen aber nidrts an dem Prinzip zu ändern, daß die Aus'

übung hoheitsrechtlidrer Befugnisse als ständige f,ufgabe in der Regel Angehörigen

des äffentlidren Dienstes zu übertragen ist, die in einem tiffentlich-redrtlichen

Dienst- und Treueverhältnis stehen.

Mand-rerlei Gründe haben dazu geführt, daß insbesondere in den Jahren nad'r 1945

Angestellte in ungewöhnlid, großer Zahl im öffentlidren Dienst eingestellt werden

.,rät"rr. In dieseä Rahmen nidrt weiter zu erörternde Gründe haben es bewirkt,
daß es gar kein so seltenes Bild ist, wenn heute zwei Bedienstete zwar an demselben

Schreibiisch sitzen und die gleidre Arbeit verridrten, sidr dennodr in ihrem An-
stellungsverhältnis zum Staat wesentlidr untersdreiden, weil der eine.Beamte und

der anäere Angestellter ist. Daraus kann nun aber keineswegs die Sdrlußfolgerung

Bezogen werden, daß es unter diesen Umständen fragWürdig erscheint, weiterhin
iwisdren einem öffentlidr-redrtlidren Dienst- und Treueverhältnis und einem

Angestelltenverhältnis Dfferenzierungen sehen zu sollen. rü/enn es bei der ver'
fassungsrechtlidr verankerten Regelung verbleiben soll, daß die Erfüllung hoheit-
lidrer Aufgaben in der Regel dem Beamten obliegt, so muß allmählidr und behutsam

- und die vielen hier aulkommenden Sdrwierigkeiten sollen weder übersehen nodr
bagatellisiert werden - ein entspredrender Umbau erfolgen. Daß dies praktisdr
realisierbar ist, geht aus einer von der Bayerisdren Beamtenzeitung im Oktober
des Jahres 1959 veröffentlidlten Aufstellung hervor, der folgende Vergleidrszahlen
entnommen worden sind, Im Jahre 1930 war das Verhältnis ,Beamte zu Arbeit-
nehmern" wie 55 : 33; im Jahre 1950 weist das Verhältnis die Zahlen 3l : 69 aus;

im Jahre 1955 werden als Vergleidrszahlen 44: 56 genannt.

Idr bin auch nidrt der Auffassung, daß, wie es im Sdrrifttum behauptet worden ist,
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der geschilderte Strukturwandel Sdrritt für Sdrritt, unauffällig, aussdrließlidr als
echte Veränderung des sozialen Lebens vor sidr gegangen wäre. Abgesehen von
den bereits erwähnteri besonderen Verhältnissen in Deutschland nad-r 1945 sind
sdron seit Jahrzehnten Bestrebungen von Gruppen zu verzeidrnen, die bewußt
und gezielt ihren Beitrag zu diesen Veränderungen geleistet haben.

Eine Schwierigkeit bei der Untersuchung des Problems ,,Berufsbeamtentum und
Demokratie" und speziell der Frage ,,Ausübung hoheitlidrer Befugnisse", die hier
aud-r Erwähnung finden muß, ist die Tatsad-re, daß die sogenannte leistende Ver-
waltung mit zunehmendem Gewidrt neben die sogenannte Eingriffsverwaltung
getreten ist und dadurdr eine Revision der überkommenen Systematik verwaltungs-
redrtlidrer Begriffsbildungen herausgefordert wird. §7as dem überko*.erin
Hoheitsbegriff noch zugeredrnet werden darf, ist sehr problematisdr geworden.
Es ist bisher auch noch nidrt die Aufgabe gemeistert - sie ist noch nidrt einmal
ridrtig in Angriff genommen/ vielleidrt nidrt einmal überall erkannt -, die in
recht unterschiedliche Formen privaten und öffentlidren Rechts aufgesplitterte
Materie logisch aufzugliedern und einer gewissen ordnung zuzuführei. beshalb
darf idr midr hier mit der Feststellung begnügen, daß der, iie Forsthoff es formu-
liert hat, sidr stürmisch erweiternde Zwisdrenbereich zwisdren hoheitsrechtlicher
und fiskalisdrer verwaltung, der unter dem Begriff ,,Daseinsvorsorge" allgemein
bekanntgeworden ist, sidr langsam und organisd-r in das system de-r offeritliclen
Verwaltung einzufügen beginnt.
§fir sahen, daß das Allgemeine Landredrt für die preußschen Staaten einen wich-
tigen Meilenstein in der Entwicklung darstellt, aus dem persönlid-ren Diener des
Königs einen wirklichen Diener des Staates zu madren.

§7enn audr diese Ent'wid<lung zum Beamten moderner prägung endgültig erst mit
dem Auftreten der staatsbürgedidren Gesellschaft und ihrel stäatsreätliJren Prin-
zips gelang, wonadr - um Lorenz v. stein zu zitieren - ,,das Recht dieses staats-
dieners seinem Inhalt nach nidrt mehr aus dem individuellen und willkürlichen
§Tillen des staatsoberhauptes, sondern vielmehr aus dem §/esen des Amtes
empfangen wird", so sollte dodr endlidr einmal zur Kenntnis genommen werden,

!.aß. 
sei-t den Taq-en der Reformation in den Beamten nidrt nur sähr viel Tüclltigkeit;

Ehrbarkeit, FIeiß und Arbeitskraft gestecl« hat, sondern insbesondere "ud a.,
Bestreben, aus dem status des bloßen Fürstendieners herauszukommen und ein
Berufsbeamter, so wie wir ihn heute verstehen, zu werden. Deutlichen Niederschlag
hat dieses Bemühen in der Gesetzgebung unter stein gefunden, wo es z. B. im EinI
gang einer verordnung vom 16. Dezember 1808 hieß, daß die Beamten nicht wie
bisher tote §Terkzeuge in der Hand des Fürsten sein sollten, weldre ohne eigenen
§Tillen die Befehle desselben ausführen, sondern selbsttätig und selbständig mit
voller Verantwortlidrkeit die Gesdräfte besorgten. Ihr eigentlidrstes §tresen bäruhe
danadr in der Verpflidrtung zur Arbeit für den Staat im Sinne des Königs.

uberblickt man den Ablauf der Entwid<lung in den deutsdren Territorien vom
1.5. bis 18. Jahrhundert, so ist es - das darf zusammenfassend festgestellt wer-
den - zwar langsam aber dodr stetig zur Beseitigung der Gebühren, ter Natura-
lien, der ganzen spekulation auf lrhen und anderer vorteile gekommen. Ein
geregeltes Geldbesoldungssystem wurde ebenso wie ein klares Amtsredrt ge-
schaffen. Feste Instruktionen und Kontrollen wurden eingeridrtet, ferner ein gut
geordnetes Vorschlags- und Ernennungsrecht. Es kam zur Bildung eines amtlidren
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Straf- und Disziplinar-redrts, eines ridrtigen Prüfungswesens und eines festen Stufen-

ganges der Am1er. Auf diese §ü'eise entstand ein von Staatsinteressen erfüllter
homogener Beamtenstand. Andererseits muß und kann freimütig eingeräumt wer-
den, daß der Beamtenstand gegen die Gefahren eines Junkerregiments nicht immer
gefeit gewesen ist, aber - u"ä dies wird bis auf den heutigen Tag im_mer wieder
ind oflensichtlidr hier und da allzu gern übersehen - aud, nidrt unbedeutende

antifeudale Tendenzen gezeigt hat. Ein so guter Kenner der Materie wie Gustav

Sdrmoller konnte deshalb in einer auf dem Deutsdren Historikertag zu Leipzig im

Jahre 1894 gehaltenen Rede zur Frage des deutschen Beamtenstaates folgende

stolze Feststellungen treffen: ,,§üer nidrt den geistigen Census hatte, nidlt die Prü-

fungen bestand, .id, ttidrt in den unteren Stellen auszeidlnete, kam audr_als reidrster

Kav-alier im Beamtentum nidrt empor. Der große Grundbesitzer und der große

Kapitalist kommt heute leidrter ins Parlament als im 18. Jahrhundert in hohe

Beimtenstellungen. Das gab dem B€amtelstand seine von egoistisdren Staats-

interessen freie Signatur."

§(enn das 19. Jahrhundert nun dadurch gekennzeid'rnet sein soll, daß das Bürger-

tum zu einem selbständigen politiSchen Bewußtsein gelangte, so dürfen wir
hinzufügen, daß nidrt nui das Bürgertum, sondern audr große Teile des Beamtea'

tums be-reiis Ende des 18. und dann besonders im 19. Jahrhundert einer liberalen

Gesinnung anhingen, die wesentlidr dazu beitrug, daß aus dem einstigen Fürsten-

diener dJ konstilutionelle Cegenspieler des Monarchen erwudrs. Vielleidrt konnte

d.ie gründlidr veränderte Stellung des Beamtentums nidrt dramatisdrer zum Aus'
dr.rcf kommen als in den Königsberger Vorgängen vom 4. Januar 1807, als im
Konflikt um das System der 

-Kabinettsregierung Friedridr Vilhelm III. den

Minister v. Stein als ,,widerspenstigen, hartnäd<igen, trotzigen und ungehorsamen

Staatsdiener" entließ, um ihn kurie Zeit darauf unter dem Drud< der Reform-

bedürftigkeit des besiegten Staatswesens zurüd<zuholen und an die _Spitze-der
Zivilverialtung zu stellin. Idr stimme der im Sdrifttum getroffenen Feststellung

zu, daß sidr mit dieser Auseinandersetzung zwisd,en Friedridr \Tilhelm IIL und

dem ,,ungehorsamen" Staatsdiener v. Stein in Preußen zum erstenmal die Mög-
lidrkeit abgezeichnet hate, daß das moderne Berufsbeamtentum Träger eines

§/iderstandes sein könnte. \flir können jedenfalls als - möglidrerweise über-
rasdrendes - Ergebnis festhalten, daß bereits vor dem Parlamentarismus das

Berufsbeamtentum der monardrisdren Gewalt Sdrranken gesetzt hatte'

Eine rückläufige Bewegung setzte - leider - nadr 1850 ein, als in Preußen in
den Jahren 1851152 Disziplinargesetze gesdlaffen wurden, die der Regierung
die Befugnis gaben, politisdre Beamte wegen abweidrender Ansichten zur Dis-
position zu stellen. Diese Linie wurde audr im Jahre 1858, als in Preußen ein
Regierungswedrsel erfolgte, grundsätzlidr nicht verlassen. Selbst König §flilhelm I.
war trotz liberaler Mehrheiten und liberaler Kabinette nidrt bereit, die Madrt
der Krone nur etwas schmälern zu lassen. Viel Mühe, in der Beamtensdtaft die
Neigung zur Selbständigkeit auszutilgen und audr eine politisdre Entfaltung zu
verhindern, gab sich sdrließlidr Otto v. Bismard<. ,,Seine Einstellung", so ist es

treffend formuliert, ,,gegenüber dem Fadrbeamtentum, dessen sadrlidre Unent-
behrlidrkeit er einzusdrätzen wußte, war derjenigen verwandt, mit der die Auto-
kraten auf dem preußisdren Thron ihren Militär- und Beamtenstaat aufgebaut
hatten, nur daß er sidr selbst als autokratisdren Mittelpunkt der ,,bürokratisdren
Regierungsmaschine" sah. Er wollte - und es ist ihm durch die Beamtenerlasse
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von 18631 1879 und 1882 weitgehend gelungen - das Beamtentum wieder zum
Zustand der Instrumentalität zurüd<zuführen".
Es entbehrt nidrt einer gewissen Tragik, daß die von Bismarcik erstrebte und im
weiten umfange verwirklidrte starke Bindung der Beamten an die Monarchie und
an die Regierungspolitik mit zu jener gefährhdr großen Ausweitung der politisd.ren
Redrte der Beamten in der rweimarer Republik und einer zogernd bätriebenen
und im Grunde wirkungslos gebliebenen Abwehr verfassungsfeindlicher Kräfte
beigetragen hat, die wiederum mit ursädrlich waren für den Zusammenbrudr der
staatlidren Ordnung in Deutsd-rland nadr 1933 und im Jahre 1945.

Das Problem ,,Beamte in der Demokratie" bekommt seine besonderen Konturen
in der §Teimarer Republik.
Radikale Anhänger der damaligen neuen politisdren ordnung erblid<ten in der
Fortdauer der deutsdren Kleinstaaterei nad-r l9l8 nid-rt nr. iin" ständige Ver-
schwendung von Geld und Energie, sondern sahen in den einzelstaatlidrän ver-
waltungen vor allem die Zentralen der bisher herrsd'renden Bürokratie, die leider
nid-rt zertrümmert worden wären. Nur durdr Zerstörung der einzelstaatlidren
Apparate wäre eine uberwindung des historisdren de-utschen Bürokratismus
möglidr gewesen.

obwohl der erste von Hugo Preuß ausgearbeitete Entwurf der süeimarer Reidrs-
verfassung keinerlei besondere Bestimmungen über das Berufsbeamtentum ent-
halten hatte und nodr in der §Teimarer Naiionalversammlung der Antrag gestellt

1',orden war, die Beamten durdr vahl zu bestimmenr um so 
-eine 

möglidr-sistarke
Beteiligung des Volkes an der Regierung zu ereidren, setzte sid-r glü-cklidrerweise
allmählid'r die Ansicht durch, daß auch eine Demokratie bürokraiisdrer organi-
sationen bedarf. Die nadr dem ersten §Teltkriege feststellbare Abneigung gegen
das Berufsbeamtentum ist - das auszuspredrän ersdreint als ein b"boi ä"t
Geredrtigkeit - wesentlidr der Pendelrüd<sdrlag, der gleidrsam zwangsläufig
kommen mußte, nadrdem es der konstitutionellen Monardii. in Deutsdrlarid nldri
nur nidrt gelungen war, neue Bevölkerungssdrichten zu integrieren, sondern diese
Menscien oftmals nur deshalb verfolgt, bestraft oder gar des Landes verwiesen
worden waren, weil sie eine der Monardrie nidrt genehme politisdre Auffassung
vertreten hatten.
Es erkannten aber, wie bereits betont, gerade aud-r die Befürworter der Veimarer
Republik redrt bald, daß Beamtenstaat und demokratisd.rer Staat keine an sich
unversöhnlidren Gegensätze sind. Das deutsdre Beamtentum hatte vor dem zu.
sammenbrudr der konstitutionellen Monarc{rie die ausgesprochene Bewunderung
der §7elt besessen, Der deutsdre Beamte genoß den Rui der unbestedrlidrkeit]
der unermüdlidren anonymen Arbeit für Vaterland und Amt bei besdreidenem (lj
Gehalt und der sdrnellen Anpassung an die stets wedrselnden Anforderungen des
industriellen Zeitalters. Diesem Ruf beugten sid, sdrließlidr die väter dei rurei-
marer verfassung und beließen alle alten Beamten nid'rt nur in ihren Amtern,
sondern garantierten ihnen audr ihre ,,wohlenvorbenen Redrte,, ausdrüddidr und
mit verfassungsrechtlidrer Kraft, wenn die Beamten den Eid auf die neue Ver-
fassung leisteten. In _den letzten Jahren der §üIeimarer Republik enthielt jede
Regierungserklärung Sätze, die das Berufsbeamtentum bejahten.
carl Severing, Preußens langjähriger Innenminister, hat in seinerr Lebenserinne-
rungen versidrert, daß er dem Berufsbeamtentum als Verwaltungssystem nie ab-
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lehnend oder auch nur zurückhaltend gegenübergestanden habe. Es sei vielmehr
seine feste Uberzeugung, daß audr der demokratische Volksstaat bei der Eigenart

des deutsdren Verwaltungssystemsr das oft Vorbild für die Einrichtung anderer
Länder gewesen wäre, gelernte Verwaltungsbeamte nidrt entbehren könne.

Es geht mir nicht nur um die Feststellung, daß eine Uberführung des über-

kom-menen Beamtentums in die Republik ohne starke innere Störungen möglidr
war und zum §7oh1e des Staates und des Volkes audr vollzogen worden ist.

Vielleidrt nodr wichtiger, aber auc.h unbekannter ist die Tatsadre, daß gerade das

Berufsbeamtentum der jungen §Teimarer Demokratie in äußerster Not entsdrei-

dende Hilfe und Untersiützung gewährt hat. Bekanntlich hatten im März 1920 der

Generallandsdraftsdirektor Dr. Kapp und mehrere Offiziere versucht, der jungen

Republik einen tödlidren Sdrlag zu versetzen. Kapp hatte die Politik Bethmann-

Hoilwegs bekämpft und gemeinsam mit Tirpitz gegen das Verständigungsprogramm

der Jufiäsolution lm Seplember 1917 die Deutsdre Vaterlandspartei gegründet' Zu'
sammen mit dem Geneial v. Lüttwitz begann er den als redrtsradikal zu bezeich-

nenden umsturzversuch gegen die Republik von lü(/eimar in der \üeise, daß die

Lüttwitz unterstehende liaiinebrigade Erhardt sich gegen den Befehl ihrer Auf-
lösung auflehnte und in der Nadrt zum 13. Mfuz 1920 Bedin besetzte. Die damalige

Reidriregierung, die von Kapp für abgesetzt erklärt wurde, floh nach Dresden

und Stuttgart
§renn aÄ die Haltung der Reidrswehr und der Streik der Gewerksdraften mit

dazu beigetragen haben-, daß die für die Republik entstandene gro-ße Gefahr ab-

g.*.rd.i*.äen konntä, so ist es eine unumstößliche Tatsadre, daß dieser Putsdr

ietztlich ,,durdr die Haltung der Ministerialbiirokratie Preußens und des Reidrs

zusammenbrach".
Obwohl die Beamten noch nidrt von der neuen Verfassungswirklichkeit ergriffen

oder gar geprägt sein konnten und die wesentlichen Forderungen-der jungen

nepubiik ätn "allein wegen der Kürze der Zeit kaum Bestandteil ihres Berufs-

ethos hatten werden könnän, weigerten sich diese Beamten der Berliner Ministerien,

die Kapp-Regierung anzuerkennen. Sie sahen in diesem Putsch nidrt etwa eine-n

letzten'üersrich des- alten preußisdr-deutsdren Beamtenstandes, der Revolution zu

widerstehen, sie stellten vielrnehr unter Beweis, daß die Bediner 
- 
Ministerial'

bürokratie |ereits im Jahre 1920 immerhin ein so positives Verhältnis zu der

neuen parlamentariscihen Demokratie gewonnen hatte, daß sie sidr einem Umsturz'

u.rrud, u.ttt gte, ja, entsdreidend zu dessen Sdreitern beitrug.

Es darf noch ein anderer Gesidrtspunkt, der in den Debatten über die hier gestellte

Frage fast immer übersehen lvrrd, erörtert .werden. Das Beamtentum ist seiner

Ainadr von einer konservativen Grundhaltung. Es ist hierzu sdron vor Jahr-
zehnten vielleicht etwas einseitig, aber prinzipiell wohl zutreffend dargelegt, daß

die exekutive Kollektivautorität des Beamtentums zum gedeihlichen Funktionieren
seistise und sittlidre Eigensdraften beim einzelnen, wenigstens bei einer sehr

!.oßen Zahl , die spezifisdr exeluJive
Eigensdraften wären: Fleiß, Pünktli&keitloftElt, p-fedanterie, Gewissenhaftig-
EilGrcIioffir, Selbstbesdreidung. Der ,,Anführer' aber brauche, um suggestive

Autorität zu erringen und zu wahren,@ Phan-tasie,

Ahnungsvermögen, Leidensdraft, Beweglidrkeit-vEt6fiil, §(rendigkeit, §rage-

mutigkäit bis zur Bedenkenlosigkeit; beinahe alles, wnmit man zum Beamten

niüt tauge.
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so findet die immer wieder bestätigte Erfahrung ihre Erklärung, daß nodr so
hervorragende Beamtenfiguren als staatsmänner ,..r"g.n, ln der"politik sidr als
Partei- oder Fraktionsführer nid-rt zurechtfinden und ünheil stiften (während sie
als juristisd-re, steuediche und tedrnisdre Experten ihren Parteien unschätzbare
Dienste leisten können). Ihrer nodr so g.oßen fachlidren Autorität und ihrem
nodr so reinen \üTillen fürs Gemeinwohl mangelt das suggestive Element, sie
reißen nidrt fort, sie führen nicht, sie können nui ausführen."-
Audr aus diesen Gründen, d. h. vom eigenen §7esen her, konnte es dem alten
Beamtentum nicht leichtfallen, sidr mit der neuen Staatsform und den sie tragenden
Politikern, deren hervorstechendster lwesenszug also die unruhe ist, sofo"rt und
in vollem u,mfalse vertraut zu madren. um so-anerkennenswerter ist es, wie gut
dies dennodr gelungen ist - und idr darf midr zum Beweis nochmals auf äas
zeugnis von carl severing berufen, der als einer der führenden und erfahrensten
Politiker des \trTeimarer staates folgendes bekundet hat: ,,Mir ist darum audr nie
eihgefallen, die Beamten der Monardrie in ihrer Gesamtheit als in der Technik
unfähig und in der verwendungsmöglidrkeit für den republikanischen staat als
untauglid-r zu bezeidrnen. Ich habe im Gegenteil mehr nocl durch die Tat als
durch §7orte vielfach ausdniddidr anerkannt, daß unter den sogenannten alten
Beamten werwolle Krät'te vorhanden waren, iie.alle a.},trrg unä.li..t.nrurrg
verdienten. und von dem alten Beamtentum im Allgemeinen,-seinem Fleiß, seine?
Pflicrt, Trerre und unbestedrlidrkeit habe icrr oit hervorgehoben, daß es in
Preußens dunkelsten Tagen wiederholt ein fester Kern däs §/iderstandes ge-
wesen sei."
Es soll nun eine Frage aufgeworfen werden,
Bedeutung behalten har, nämlich die nach der
Betätigung des Berufsbeamten.

die bis in die heutige Zeit ihre
politischen bzw. parteipolitischen

Art. 130 Abs. 1 der rveimarer verfassung enthielt ftir dle Beamten das Verbot,
Diener einer Partei zu sein. Dieser Forderung steht die von einem bekannten
Staatsredrtler im Hinblick auf die tatsachlictrei Verhältnisse der \tr[eimarer Re-
publik getroffene Feststellung gegenüberf man wisse längst, daß die Beamten-
stellen wenigstens in vielen Ländern offen als Beute- und kompromißobjekte der
Regierungsparteien behandelt_würden. Allerdings wurde einschrlinkend eingeräumt,
*ß j. Reid-r, wo ein von den Koalitionsparteien unabhängiger Reidrsp"räsideni
die Beamten ernenne, die verteilung der Beamtenstellen Joih *"r"ntiich nach
anderen Gesichtspunkten gehandhabt werde. Außerdem könne man mit einigem
_optimismus vielleicht hoffen, daß infolge der lebenslänglichen Anstellung äer
Beamten und anderer verfassungsmäßiger Garantien die iu Beamten ernannten
Parteigänger von der Partei gelöst, von der staatlidren Gesinnung des deutschen
Beamtentums erfaßt und, durdr die Institution des Berufsbeamtentims, aus partei-
dienern in Staatsbeamte verwandelt würden.
Es ist nun keineswegs so gewesen, daß die Gefahr eines parteiischen Berufs-
beamtentums in der 'ü(/eimarer Republik nidlt deutlidl erkanni worden wäre. Das
Beispiel der Vereinigten Staaten von Amerika zeigte schon damals vielen verant-
wortlidren - gleidrsam warnend - die Folgen auf, die sidr durch die Einführung
eines krassen parteipolitischen Berufsbeamtentums ergeben würden. In den Verl
einigten staaten - das darf hier eingeftigt werden - waren nämlich die Amter,
nachdem die politisdren Parteien entstanden waren, politisdre Agitationsmittei
geworden. Ganz bewußt wurden die staatsämter als Beute für die partei
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erklärt, die den §Tahlkampf gewann. Die Amtszeit der Beamten wurde grund-
sätzlidr wie die des Präsidenten auf 4 Jahre festgesetzt! Nun ist es nidrt schwer,

sidr vorzustellen, weldrer Niveauverlust eintreten muß, wenn mit der Zusid-rerung

von Beamtenstellen bei \Tahlen Stimmen erkauft und diese Stellen nur mit
Personen besetzt werden, die aussdrließlidr nach ihrer Parteizugehörigkeit, nidrt
jedoch nadr Charakter, §Tissen und Erfahrung ausgesuc.ht werden. Bald herrschte

dann auch in Amerika infolge dieses skrupellosen Beutesystems ein geradezu

wüster Kampf um die Futterplätze an der Staatskrippe. Die Korruption breitete

sidr, in einem ungeahnten Ausmaße aus. Deshalb ist die Feststellung, daß dieses

Beutesystem den amerikanischen Staat an den Rand des Abgrundes geführt hat,

keineswegs übertrieben.

Die Forderung nadr einem Beamtentumr das von allen politischen und partei-
politischen Bindungen absolut frei ist, ist eine Illusion. Abgesehen davon bestehen

Zweif.el, ob es eine wirklich glückliche Lösung bedeuten würde, wenn ein

,,dremisdr reines" Beamtentum vorhanden wäre.

Bei der Erörtenrng dieses Komplexes ist, das sollte erkannt und berücftsichtigt
werden, zwisdren politisdrer und parteipolitisdrer Betätigung des Berufsbeamten-
tums zu untersdreiden.

Das Beamtentum hatte - und das ist in der lVeimarer Republik klar aus-

gesprochen worden - gerade nad-r 1918 eine eminent wichtige politisdle Funktion
zu erfüllen. Der Verfassungszustand des \Weimarer Reidrs zeidrnete sich u. a.

dadurdr aus, daß zu den Entwid<lungserscheinungen der staatsredrtlichen Ver'
hältnisse nadr dem ersten §üeltkrieg unzweifelhaft der sog. Pluralismus gehörte.
(Audr nach 1945 begegnen wir, sogar im verstärkten Maße, dem ,,\Tildwudrs
der pluralistisdren Gesellsdraft". Eschenburg hat die einprägsame Formel von
der ,,Herrsdraft der Verbände" gefunden.) Hier nun das eigentlidre Gegengewicht
zu schaffen, war und ist die staatspolitisdle Aufgabe des Berufsbeamtentums,
das damit nicht nur einer geschidrtlidren Tradition des deutsdren Staates ent-
spricht, sondern - bli&t man auf die Verhältnisse nach 1918 - gleidrzeitig
eine neue, in die veränderte Situation des Staates sidr, einfügende Aufgabe und
Funktion erhält, die sich mit den Begriffen des monarchischen Staatsredrts weder
begreifen nodr rechtfertigen läßt. Aus diesem Grunde hat die rVeimarer Reidrs-

verfassung - und das zeugt für den politisdren \feitbli& ihrer Schöpfer - das

deutsdre Beamtentum durdr verfassungsmäßige, institutionelle Garantien ab-

zusidrern versudrt.

Daß nun Beamte, gestützt auf diese verfassungsredrtliche Situation, für sich das

Redrt beansprud-rt haben, Gegner der demokratisdren Regierungsform zu iein,
und daß damals in der \(reimarer Republik in diesen Fällen nicht immer. scharf
genug durchgegriffen worden ist, muß bedauert werden. Es ändert aber nidrts an
der Tatsadre, daß sich die Mehrzahl der Berufsbeamten trotz der ihnen durch
den - auf Grund des gesd-ridrttidren Ablaufs der Dinge in Deutsdrland durchaus
verständlidren - Reformeifer liberaler und sozialistischer Politiker unbegrenzt
gewährten Freiheiten, einschließlich des Vereinigungsredrts und der §7ählbarkeit
zu parlamentarisdren Amtern, eine die Demokratie bejahende Haltung und
politisdre Neutralität im öffentlidren Leben bewahrt hat.

Von dieser staatspolitisdren Funktion des Berufsbeamten zu trennen ist die Frage
der parteipolitisdren Betätigung von Beamten in der Demokratie. Es kann nicht
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geleugnet werden, daß es in der \Weimarer Republik hier und da zu mißlichren
Ausweitungen und auch zu Formen einer Amterpatronage gekommen ist, die
keine Billigung verdienen dürfen. .Der Vorwurf , daß die Berufsbeamten jener
Zeit - von Ausnahmen, die es immer gegeben hat und die es immer geben wird,
abgesehen - im Alltag der Verwaltung ihre Entsdreidungen nad-r partei-
politisdten Cesidrtspunkten getroffen hätten, ist - soweit ersidrtlicl - nicht
ernsthaft erhoben worden. Er wäre wohl auch unbegritndet.
Ein Beamter - das ist auch in unseren modernen Beamtengesetzen mit fast
gleichlautenden Formulierungen ausgedni&t - hat sich bei politisdrer Betätigung
(und hier ist die parteipolitisdre gemeint) diejenige Mäßigung und Zurück-
haltung aufzuerlegen, die sidr aus seiner Stellung gegenüber der Gesamtheit
und aus der Rüd<sicht auf die Pflidrten seines Amtes ergeben. Ein Beamter darf
Mitglied einer politisdren Partei sein. Er sollte sidr aber in parteipolitisdler
I{insicht nidrt in einer \,J[eise hervortun, die an einer unparteiisdren Amtsführung
Zweifel aufkommen lassen könnte. Gerade dieser Punkt, daß ein Beamter, ganz
gleidr welcher Partei er angehört, nicht nach parteipolitisdren Gesichtspunkten
entscheidet, ist ein besonders bedeutungsvoller und wichtiger. Denn lediglidr
eine parteipolitische Neutralität der Beamten in diesem Sinne kann innerhalb der
demokratisdren Staatsordnung dem Staatsbürger die Gewißheit der gleiclen
Behandlung durdr die Behörden geben. Im französischen Sdrrifttum hat diese
Ansicht unlängst ihren Ausdruck in folgender Feststellung gefunden, ,,Das Redrt
auf parteipolitisdre Neutralität der Verwaltung ist vielleidrt die erste öffentlidre
Freiheit, die die Bürger eines demokratisdten Staates beanspruchen können."
Daß im übrigen Zugehörigkeit zu einer politisd-ren Partei und objektive Amts-
führung zu vereinbaren sind, hat erst kürzlich der Bayerische Verfassungsgeridrtshof
anlaßlidr einer Untersudrung der verfassungsrechtlidren Stellung des Landrats nad-r
bayerisdrem Recht bestätigt: ,,Denn der Landrat", so heißt es in dieser Ent-
sdreidung, ,,ist aud-r dann, wenn er einer bestimmten politisdren Partei seine
§/ahl zu danken hat und sich - mit der gebotenen Mäßigung und Zurücl-
haltung - zu ihr bekennt, nicht gehindert, sein Amt als ,Diener des ganzen
Volkes' unparteiisdl zu führen."
Gegebenenfalls kann die parteipolitische Betätigung den Beamten in die Lage
versetzen/ sidr Vertmaßstäbe zu vers&affen, die ihm auch für seine Ver-
waltungstätigkeit Ansporn und Ridrtsdrnur sein können. Andererseits muß ein
Beamter, der sidr parteipolitisdr bindet oder - im erlaubten Rahmen - sogar
betätigt, ein großes Maß an Charakterstärke aufbringen, um nicht den Gefahren
der Abhängigkeit zu erliegen. Hier liegt m. E. die eigentliche Problematik, die
kaum generell zu lösen sein dürfte.
Es ist bekannt, daß das Berufsbeamtentum nadr dem Zusammenbruch Deutsch-
Iands im Jahre 1945 wiederum - wie nach dem ersten §Teltkrieg - bekämpft
wurde. Es stieß aber nicht nur im Inland auf kritische Stimmen oder sogar auf
Ablehnung, sondern die Siegermädrte sdralteten sich in einem bisher unbekannten
Maße in die Entwicldung dieser im Grunde rein innerdeutsdren Angelegenheit ein.
So wurde uns gesagt, daß am Ende der Hitlerzeit jeder Gedanke an, ein deutsches
Beamtentum in der Außenwelt verknüpft gewesen wäre mit Vorstellungen von
verantwortungsloser Servilität, von Opportunismus, bürokratisdrem Selbsterhal-
tungstrieb und einem ganz und gar undemokratisdren Typ autoritärer Gesinnung.
Es wurde vom Ausland her weiter der Vorwurf erhoben, daß sidr di'e Beamten-
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sdlaft als Ganzes die Korruption ihrer Arbeit durdr die Regierungspartei des

sogenannten Dritten Reidres habe gefallen lassen. Deshalb sei mit dem Zusammen-
brudr der Hitlerregierung audr die Bewunderung der '§7elt für das deutsdre
Beamtentum verweht gewesen.

Den Alliierten ging es, so muß man gerecJrterweise wohl feststellen, einmal darum,
gewisse Dinge 1u- korrigieren, durdr die sidr ihrer Meinung nadr das deutsdre

Eeamtentum von dem 
"nd.r.. 

Länder grundlegend unterscheide und die Anlaß
gewesen seien, daß sidr das deutsche Beamtentum weniger demokratisdr und stärker

bürokratisdr entwid<elt habe als andere Systeme des öffentlidren Dienstes in
westlichen Demokratien. Genannt wurden hier - und wann wird dieses Argument,
das sidrerlidr kein. überzeugendes ist, nidrt ins Feld geführt! - das Monopol des

Juristenstudiums als Vorbereitungsdienst für die höhere Verwaltungslaufbahn;
die lange und systematisdre praktische Ausbildung vor der Absdrlußprüfung; {tr
starke Schutz der lebenslänglidren Anstellung; die Steilheit der Amterpyramide,;
der Charakter der Pensionsansprüd,e; der Mangel parteipolitisdrer Neutralität;
das Redrt eines Beamten, für einen Abgeordnetensitz zu kandidieren, ohne

vorher die stellung als Beamter aufzugeben; die Lüd<en in den objektiven
Methoden der Auilese . und das Fehlen einer Gesamtkontrolle des Personal-

wesens durdr unabhängige Personalämter oder Personalkommissionen.

Interessant ist, daß von den Reform,ern des Auslandes anerkannt wurde, daß nicht

alle die genannten Eigentümlichkeiten an sidr schledrt seien. Die systematisdre

praktischJ Ausbildung- z. B. wurde als eine geradezu musterhafte Einridrtung

bezeidrhet.
Es muß aber auch gesagt werden, daß die Alliierten ihre Vorsdrläge, die teil-

weiSe durdraus *"rirolle Anregungen enthielten, nidrt nur madrten, um die

deutsche Bürokratie nach der westlidrer Staaten auszuridrten, sondern daß es

ihnen - verständlidrerw6iss - gleichzeitig darauf ankam, die Kräfte zu zet-
sctrlagen bzw. an einem rViedererstarken zu hindern, die sie als ursädrlidr ftir die

Entartungen des Hitlereidrs glaubten ansehen zu müssen. Die Alliierten zählten

zu diesen Kräften - sie haben. ihre Auffassung später geändert - das deutsche

Berufsbeamtentum, mindestens die sogenannte Ministerialbürokratie.
Damit ist die Frage gestellt, ob das deutsdre Berufsbeamtentum ein wesentlidler
oder vielleidrt sogar wesensnotwendiger Faktor des Hitlerreidrs gewesen ist.

Müßte diese Frage bejaht werden, wäre der Nadrweis geführt, daß Berufs-

beamtentum und Demokratie feindlidre Brüder sind.

Sie wissen, daß das Bundesverfassungsgeridrt sidr auf den Standpunkt gestellt

hat, daß das Beamtenverhältnis selbst in seiner redrtlichen Natur in der Zeit
naci 1933 entsdreidend umgestaltet worden sei. Durdr den dem sogenannten
Führer persönlidr geleisteten Eid sei dem Beamtenverhältnis eine redrtlich neue, dem
bisherigen Inhalt nadr umstürzende Grundlage gegeben, die vom Bestehen der
in Hitler verkörperten nationalsozialistisdren Herrsdraftsform sdrlechthin ab-

hängig gewesen sei. Das Bundesverfassungsgeridrt kornmt auf Grund dieser
Argumentation zu dem Ergebnis, daß das Beamtenverhältnis im national-
sozialistisdren Staat ein nur auf diesen Staat und die ihn tragende Ideologie
der NSDAP zugesdrnittenes Recihtsverhältnis sein sollte und war. Die auf diesem

Redrtsverhältnis beruhenden gegenseitigen Treue- und Fürsorgepflidtten zwischen
Beamten und Staat wären allein auf das Vorhandensein und die Fortdauer eines
bestimmten verfassungsrecfidichen Zustandes abgestellt gewesen. Daraus ergebe
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sich notwendig der dem nationalsozialistisdren Beamtenverhältnis immanente
Aussdrluß gegenseitiger Rechte und Pflicl,ten für den Fall, daß ein von der
NSDAP getragener, mit ihr unlöslidr verbundener Staat niclt mehr vorhanden
sein werde.
Diesen Thesen hat der Bundesgericl-rtshof - und darin ist ihm der überwieg.ende
Teil des Schrifttums gefolgt - energisch widersprochen: Der Satz, daß das
Beamtenredrtsverhältnis den §/edrsel der staatsform überdaure, gelte um des-
willen, weil das Rechtsverhältnis zwisc,hen dem staat als soldrem, trnabhängig
von seiner Staatsform, und dem Beamten bestehe, der sich dem Staat gegenüber
für _sein ganzes Leben binde und ihm lebenslang alle seine Kräfte zur Verftigung
stelle, wofi.ir ihm der staat wiederum lebenslange Treue und die lebensüngä
Gewährung ausreidrenden unterhalts für ihn und seine Familie schulde. Där
Bundesgerichtshof führt diesen satz auf die Tatsache zurück, daß das Beamtentum
verwaltende und rechtsprechende, nicht aber im eigentlidren Sinne politisdre
Funktionen habe. (ldr darf hier an das erinnern, was idr an früherer Stelle über
das Versagen noch so hervorragender Beamtenfiguren als, Politiker ausführen
konnte.)
Im übrigen hat gerade Hitler - und das ist nr. E. bezeidrnend - keinen Stancl
in Deutschland so gehaßt wie die Juristen, und in seiner beritchtigten Rede vor
derrr Reichstag am 26. Apfil 1942 allen Beamten eine Besdreinigung besonderer
Art ausgestellt, als er um die ausdrücklidre Bestätigung bat, daß e-r däs gesetzlicfie
Redrt besitz'e, jeden zur Erfüllung seiner Pflid'rt anzuhalten bzw. denjenigen, der
seine Pflichten nach seiner Ansicht nidrt erfülle, entweder z:ur gemeinen
Kassation zu vertrrteilen oder ihn aus Amt rrnd Stellung zu entfernen, ohne
Rü&.sidrt, wer er sei oder weldre erworbenen Redrte er besitze. Die National-
sozialisten wollten weder den'r einzelnen Beamten noch der Gesamtbürokratie ein
gewisses Maß von Unabhängigkeit belassen. Sie wollten in der Bürokratie auch
nicht ein gewisses Gegengewicht zur \(/ahrung der Staatsautorität gegenüber
fluktuierenden politischen Kräften einer Partei sehen. Ihr festes Ziel war vielmehr,
aus dem Berufsbeamten eine Art Facharbeiter zu machen, der dem politisdren
Funktionär jener Tage auf Gedeih und Verderh ausgeliefert sein sollte. Das dürfte
deutlich zeigen, wie sehr sich Berufsbeamtentum und Diktaturen ausschließen.
Dennoch waren nadr 1945 nicht nrrr von ausländisdrer Seite §üiderstände gegen
das Berufsbeamtentum zu spüren, sondern aus unseren eigenen Reihen kamen
derartige Bestrebungen. Das zeigte sich z. B. in Berlin, wo das Berufsbeamtentum
als Institution durch die Anordnung des kommunistisdren Stadtrats Arthur Pied<
vom 8. Juni 1945 über ,,Fortfall vorr Nazititeln, Orden, Ehrenzeidren und der-
gleidren" radikal beseitigt wurde.

Dem Beamtentum ablehnend gegeniiberstehende Kräfte wurden aber auch bei
den Beratungen zum Bonner Grundgesetz deutlich spürbar, als sidr Abgeordnete
unter Hinweis auf die Berliner und Hamburger Verhältnisse gegen die Cewähr-
leistung der Grundsätze des Berufsbeamtentums wendeten. Auffälligerweise kamen
diese Widerstände nun gerade aus den Kreisen, die sici in der Vergangenheit
zur republikanisd.ren Staatsform bekannt hatten, die wegen, dieses Bekenntnisses
häufig verfolgt worden waren und die sich auch nach dem Zusammenbruch im
Jahre 1945 der parlamentarischen Demokratie wieder ganz verschrieben hatten.
Spricit das nicht dod-r vielleicht dafür, daß Demol$atie und ßerufsbeamtentum
Cegensätze sincl, Kräfte, die sich gegenseitig aussdrließen?
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Idr möchte diese Frage wiederholt verneinen. In vielen jener Kräfte, die nadr 1945

glaubten, sidr hier in Deutschland kritisdr mit der Institution des Berufsbeamtentums

iuseinandersetzen zLt müssen, wirkten sicherlich die sdrweren und oftmals bitteren
Erfahrungen nad-r, die diese MenscJren - oftmals seit Generationen - in der

Vergangenheit hatten sammeln müssen. §7ir hatten bereits darauf hingewiesen,

daß-es 
-der 

konstitutionellen Monarchie nicht gelungen war, den damals neu auf-

kommenden Stand zu. integrieren. Es war im Gegenteil zu Verfolgungen ge-

kommen,. NacI 1918 waren zwar aus den ehemaligen ,,Hintersassen der Nation"
in zunehmendem Maße Staatsbürger geworden. Nadt 1933 waren aber gerade

Angehörige dieser Gruppen wiederum und in erhöhtem Maße den Verfolgungen

clei du.'aligen Staates ausgesetzt gewesen. Dieser Staat aber repräsentierte sidr

diesen Verfolgten in der Form des Ridrters, des Staatsanwalts, des Polizei-

beamten, kurz des Beamten schledrthin'

Erfreulicherweise ist hier inzwischen ein \üflandel eingetreten. Die Einsidrt wädrst,

daß in einer Zeit, in der der Staat die Geschid<e der Mensdren immer umfassender

in seine Hand nimmt, in besonderem Maße Verwaltungsangehörige erfOrderlidr

sind, die in einem sittlich begründeten Dienstverhältnis zum Staate stehen und

Kenntnisse, Verantwortungsbewußtsein und Eifahrung in sidl vereinigen' Die

Feststellung, daß das deuticl"re Beamtentum bis heute seine Existenzberedrtigung

crwiesen häi u"d daher ein dringendes Bedürfnis ist, wird, soweit ersidrtlidr, kaum

noch angezweifelt oder gar ernsthaft bestritten. Mit jener Feststellung als Be-

grtindun! ist im Jahre töSZ in Berlin das Berufsbeamtentum wieder eingeführt,

und zwar durcl einstimmigen Parlamentsbesdrluß!

Es ist deshalb ridrtig, daß das Bonner Grundgesetz in der Demokratie und im
Beamten keine Einricltungen sieht, die sidr feindlidr gegenüberstehen oder sogar

ausschließen müßten, ,ond..n allem Anschein nach Elemente erblid<t, die gar nidrt
voneinander getrennt werden können. Artikel 33 Abs. 5 enthält somit zu Redrt

eine institutionelle Garantie des Berufsbeamtentums.

Tatsadrlidr kann wohl auch nur eine qualifizierte Beamtensdraft das komplizierte
Räderwerk einer modernen Demokratie in Ordnung halten. DerSozialstaat verlangt

die gleidrmäßige und gerechte Behandlung aller Bürger. Der Bürger fordert von

der Verwaltun! nicht mehr nur, daß sidr der Staat auf ein Minimum von Aktivität
beschränkt unä Freiheit und Eigentum garantiert. Der Bürger verlangt ebenso

sehr ein hohes Maß von Aktivität dieses seines Staates, wobei die Exekutive

diejenige Instanz ist, die für ihn am ehesten greifbar ist. rtr7enn es ridrtig ist, daß

sidr an den Auszahlungssdraltern der Bürokratie Effektivität und Prestige des

modernen Sozialstaates entsdreiden, so ist diese Demokratie ohne das Berufs'
beamtentum gar nid-rt denkbar. Die hier vertretene Auffassung wird in sehr
deutlicler §7eise dadurch bestätigt, daß England und die Vereinigten Staaten

von Amerika gerade auf der Höhe der demokratisdren Ara - und je mehr sie

sidr zur Massendemokratie entwid<elten um so zwingender - in einer großen
Kraftanstrengvng zur bewußten Ausbildung eines Berufsbeamtentums gelangt sind
ähnlich dem, wie es in Deutschland gesdrichtlidr herangewaclsen ist.

Gehören aber Berufsbeamtentum und sozialer Recl'rtsstaat, so wie wir ihn heute
verstehen, untrennbar zusammenf so sollte auch entspredrend gehandelt werden,
d. h. es sollte alles vermieden werden, was das Beamtentum in sernem Kern
verändert.
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Diese Forderung ridrtet sicl einmal an die Beamten selbst. Es sollte sehr über-
legt werden, ob es rid-rtig ist, z. B. eine Erhöhung der Beamtengehälter zu fordern
und zur Begründung nur auf die Erhöhung der Industriearbeiterlöhne und der
Angestelltengehälter in der Industrie zu verweisen. Es kommt schließlidr nicht
von ungefähr, daß die Beamten in Deutsdrland seit jeher weniger als Angehörige
anderer Berufe gleidrer Ausbildung und verantwortung verdient haben. Die alt-
preußisd-re Sparsamkeit hat hier Pate gestanden. Es müssen aber audr eine
gewisse Freiheit des Berufsbeamten vom Existenzrisiko und seine Unkündbarkeit
einbezogen werden. Der Beamte sollte seine Selbstbestätigung auch nicht dadurch
zq finden versuchen, daß er sidr an dem in Deutschland- so 

-beliebt 
gewordenen

§Tettlauf im Erwerb von Eissdrränken, Autos, Häusern und dergleid-rän beteiligt.
Er sollte die §Tertmaßstäbe der Tradition seines standes und dem Ethos dis
Berufsbeamtentums entnehmen und nicl-rt mit Neid auf cruppen blid<en, die von
der wirtsciaftlidren EntwicJ<lung nach der \7ährungsreform in besonderem um-
fange profitiert haben. §7ären diese Gedankengängi berücksidrtigt worden, wäre
es zweifellos audr nidrt zu dem gelcommen, was mit dem Schlagwört ,,Leihwagen,,
angedeutet werden mag.

Bedenklich ist m. E. die Forderung von §üeihnac-htszuwendungen. Das gilt ganz
besonders auch für das Begehren des sogenannten 1 3. Gehaltes. biese Forde.uigen
widersprechen den hergebrachten. Grundsätzen des Beamtentums und dem Ali-
mentationsgedanken. Sie können auch nidrt aus der Fürsorgepflicht des Dienstherrn
hergeleitet werden. Es muß zwangsläufig zu bestimmten Konr.qu.nr.n führen,
wenn in dieser Beziehung das Beamtenredrt mit dem Recht der Angestellten und
Arbeiter nivelliert werden sollte. Der Grundsatz, daß Beamte Jinerseits und
Angestellte und Arbeiter andererseits untersdriedlidre Funktionen zu erfüllen
haben, verliert seine innere Bered-rtigung, wird ausgehöhlt und unglaubwürdig,
wenn z. B. bei der Frage der §Teihnadrtszuwendungen diese' Differenzierung
verleugnet. und aus rein materiellen 'Gesidrtspunkten iine Nivellierung erstrebi
wird. Ergibt sidr auf Grund von gestiegenen Lebenshaltungskosten ti. Not-
wendigkeit für eine Aufbesserung der Beamtengehälter, so können die ent-
spredrenden Folgerungen nur im Besoldungsredrt gezogen werden. Es müssen
dann gegebenenfalls die Gehälter erhöht werden. Keinesfalls sollte aber die
zahlung von §fleihnachtszuwendungen, anderen Gratifikationen, eines 13. Ge-
haltes und die Verankerung soldrer Anliegen in den Beamtengesetzen gefordert
werden.

Nun kommt es aber nidrt nur darauf an, daß der Beamte selbst alles tut, um
das Beamtentum in seiner Substanz zu erhalten. Es sollte endlich schluß mit
den Versud-ren gemadrt werden, von außen gegen die Fundamente des Berufs-
beamtentums Sdrläge zu ftihren. Der Beamtenstand ist nach 1933 in seiner Stellung
durc*r die NSDAP aus politischen Gründen planmäßig herabgesetzt worden,. Audr
nach 1945 können wir immer wieder beobachten, daß Maßnahmen eingeleitet
worden sind, die, schaut man näher hin, geeignet und vielfadr auch bestimrnt
sind, die Aushöhlung des traditionellen Beamtentums zu forcieren. rüü'erner §7eber
hat sdron im Jahre 1953 u. a. darauf hingewiesen, daß derjenige, der die
personalpolitisdren Entsdreidungen ausschließlidr bei zentralen Personalämtern
konzentrieren wolle, das für die Integrität des Beamtentums äußerst widrtige
Prinzip der Kooptation aufhebe und die Gefahr herbeiführe, daß es nur eines
einzigen Zugiffs bedürfe, die Personalhoheit einem Usurpator in die Hand zu
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spielen. Auch die allgemeine Ausscfireibungspflidrt für offene Stellen löse, wenn sie

üier den Bereich där personalpolitisch isälierten Selbstverwaltungskörpersdraften

und -anstalten hinaus ä.rsgedehnt werde, den Aufstieg kraft Bewährung und die

personalpolitisdre Selbstkontrolle des Beamtentums auf. Unübersehbar seien

i*li.nti6 die Folgen eines betriebsrätlidren oer gar gewerkschaftlichen Mitbestim-

mungsrechts ln deä BehOrden, soweit es den Bereidr sozialer Vorsorge überschreite.

Es kann deshalb nicht als ausreichend angesehen werden, wenn bei allen möglidren

Gelegenheiten ein Bekenntnis zum Berufsbeamtentum abgelegt wird, zumal gerade

in leLter Zeit wieder verstärkt Tendenzen sicJrtbar geworden sind, die §Tesens-

unterschiede zwisdren dem Beamtenverhältnis und dem Besd-räftigungsverhältiris' der

Angestellten und Arbeiter des öffentlidren Dienstes zu verwischen. Es ist erforder-

lidl- - und das gilt insbesondere für die öffentlidren Dienstherrn -, die ent-

sprechenden perünalpolitischen Maßnahmen einzuleiten, um dem Auftrag der

Ve.fassu.rg ,., 
"rrtrpr..hen, 

die Institution des Berufsbeamtentums zu erhalten,

dessen Auigabe nadr wie vor darin besteht, in der Verwaltung und der Justiz dem

Volke einei aufopfernden Dienst zu leisten. Damit liefert es zugleidr. unserem

Staat inmitten der großen Anzahl von einander widerspredrenden Gruppen, die um

die Unterstütrurrg-ihr.. jeweils ganz spezifisdren Interessen kämpfen, das Gerüst,

ohne das er nicht-bestehän kOnnie. ,,Es ist bei allen Crenzen, die ihm gesetzt sind,

und bei vielen Schwädren, die ihm innewohnen, der Kristallisationskern unserer

Staatlidrkeit."

tü(/irts ch aft licfi es Arbeiten bei S chlußvermes sun gen

von \üfegen und \üTasserläufen *)

Von Oberregierungs- und -vermessungsrat Dr. Otto H a r m s,

Präsidium des Nieders. Verwaltungsbezirks Oldenburg

In den vergangeflen Jahrzehnten ist eine Vermessung und Bereinigung der Eigen-

tumsverhälinisie im Ansdrluß an den Ausbau. von \ü(Iasserläufen, bei deren Ver-
breiterung und Vedegung oder bei Durdrstichen sowie im Ansdrluß an den Bau

von Sraßen und §ü'egen, bei Kurvenbegradigungen und beim Bau von Orts-
umgehungen usw. häufig unterblieben' \7ährend diese Tatsadre im allgemeinen
dad--urch Legründet wa., daß Anträge auf Vermessung regulierter \Tasserläufe
nidrt gestellt wurden, kann heute festgestellt werden, daß die Verfahrensträger
verpflidrtet wurden, Vermessungsanträge zu stellen und die Vermessungskosten
in den Kostenansdrlägen zu berüd<sidrtigen. Durch die Einbeziehung der Ver-
messungskosten in den Kostenanscl'rlag wird gewährleistet, daß diese Kosten bei
der Entsdreidung über die Gewährung von Beihilfen berüd<sichtigt werden können.
Um die Vermessung in jedem Falle sicherzustellen, hat z. B. der Niedersädrsisdle
Minister für Ernährung, Landwirtsdraft und Forsten durd, RdErl. v. 7. Februar1955
angeordnet, daß die Auszahlung der letzten Beihilferate von dem. Nadrweis ab'
hängig gemacht werden kann, daß die Vermessung beantragt wurde.

*) Vortrac anläßlidr der Tagung der Dezementen und Amtsleiter der Niedersädrsisdren Vermessungs- und' Katasteivemaltuns in Baä Sädrsa am 12. 11. 7959, vgl. audr Aufsatz des Verfassers ,,Alte und neue
tVege zur Fortfühirung des Liegensdraftskatasters und des Crundbudrs beim Ausbau von Wassedäufen",
Hefi 3/1958, Seite 92.
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Im wesentlidren ist es als Ergebnis dieser Maßnahme anzusehenr wenn heute in
Niedersadrsen Vermessungen für nrnd 5000 km \Tasserläufe durdrzuführen sind.
§Teitere Arbeiten im ,,Grünen PIan" sind zu erwarten, im Gebiet des ,,Küsten-
planes" besonders dann, wenn die Erhöhung der Deicl-re und der Bau von
Schöpfwerken beendet ist und der sdrwerpunkt der Arbeiten auf die Förderung
der Binnenentwässerung durch Ausbau der Sielzüge und cräben verlegt wird.
Der Umfang der vorliegenden ur.rd der nod-r zu erwartenden Arbeiten findet seinen
Ausdrud< audr darin, daß z. B. für Baumaßnahmen allein im Bezirk des §Tasser-
wirtsd-raftsamtes Brake (Unterweser) rund 37 Millionen DM verwendet wurden.
Für die Verplanung und verwendung von Beträgen in dieser Größenordnung war
eine erheblidle Personalvermehrung der zuständigen Dienststellen erforderlich.
Neben den §Tasserwirtsdraftsmaßnahmen kommt audr dem straßenbau von Jahr
zu Jahr eine imruer widrtiger werdende staatspolitisdre Bedeutung zu. Nadr Be-
rid-rten über den Deutschen Straßentag 1958 in München sollen in den nächsten
10 Jahren 60 Milliarden DM für den straßenbau aufgebracht werden. Audr diese
summe läßt erkennen, daß Vermessungen als Folgearbeiten in großem umfange
zu erwarten sein werden. Damit werden sowohl von Seiten der \Wasserwirtsclaft
als audr durch den Straßenbau Vermessungsarbeiten veranlaßt, wie sie zu keiner
zeit den Fortführungsdienst der Katasterämter in Anspruch genommen haben.
Es könnte nun die Frage gestellt werden, ist es überhaupt erforderlidr, daß diese
Arbeiten jetzt ausgeführt werden, zu einer zeit., in der die Dienststellen der
Vermessungs- und Katasterverwaltung ohnehin mit dringenden vermessungen für
den immer noch vorrangig zu behandelnden §Tohnungsbau übedastet sindl Zwei
wesentlicfie Gründe sprec.hen dafür, diese Arbeiten nidrt hinauszuschieben,

1. z-unäd-rst die grundsätzlidre Verpflicltung unserer Verwaltung zum ordnungs-
dienst am Grund und Boden. Es ist allgemein bekannt, .'il.r-r. nactrtelfigä
lolgel eintreten können, wenn die erforderlidren Eigentumsregelungen in iol-
d-ren Fällen unterbleiben. In einem RdErl. vom 11. Juni 1935 wies Jer Reidrs-
minister des Innern besonders auf die entstehende Verwirrung hin, die den §7ert
der öffentlicfien Büdrer stark beeinträchtigt und auf die bärecJrtlgten Belange
zahlreicher Behörden, die zu ihren Maßnahmen instandgehaltener Landei-
vermessungs-Kartenwerke bedürfen.

2. ist aber audr auf die bedenklichen Redrtsfolgen für die Beteiligten hinzuweisen,
wenn für eine ordnungsmäßige Abwicklung der Baumaßnahmen die erforder-
lidren sdrlußvermessungen als Grundlage fi.ir die Ermittlung von Entsdrädigun-
gen fi.ir den in Ansprudr genommenen Grund und Boden und für dessen Eigen-
tumsübergänge unterbleiben. Mit Abscllagszahlungen allein ist nid'rt weiter-
zukommen, da dieses Verfahren auf die Dauer auch zu Beanstandungen führen
würde, weil eine endgültige Abredrnung erheblid-rer Beträge für den Grund-
erwerb wegen der ausstehenden Vermessung nid-rt erfolgen kann.

Die heutige Personallage der Vermessungs- und Katasterverwaltung zwingt jedod.r
zu .Uberlegungen, wie dieser Arbeitslage zukünftig in wirtsdraftlidrer ltr7eise ge-
redrt zu werden ist. Neben Vereinfachungsmaßnahmen, die sidr auf die vär-
messungstedrnische Durdrführung dieser Arbeiten beziehen, müssen Vereinfachun-
gen in der verfahrensmäßigen AbwicJ<lung dieser Arbeiten angestrebt werden.
'§7enn unterstellt werden kann, daß die erforderlidren Vermessungen ausgeführt
werden, dann ist zu prtifen, wie im Anschluß daran die eigentumsredrtlid-re
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Regelung im Crundbuch und im Liegensdraftskataster in einfadrer §7eise erfolgen

kann.

Bei der besonderen Eigenart der Vermessungsobjekte entstehen Trennstücke, die

zwar als Flurstüd<e oder Zuflurstücke in ihrer Größe oft so gering sind, daß sie

manchmal 1 qm nicht übersteigen, die in ihrem Auftreten dagegen um so zahlreidler
sind. Und gerade diese Tatsadre ist esr die in Verbindung mit den starren Form-
vorsdrriften unserer gesamten Grundbuchverfassung allen beteiligten Stellen größte

Sdrwierigkeiten bereitet.

Für die Bereinigung der Eigentumsverhältnisse sind im Normalfall folgende Arbei-
ten zu erledigen:

1. Aufstellen von Veränderungsnadrweisen,

2. Erteilung von Auszügen aus den Veränderungsnadrweisen,

3. Absdrluß und Beurkundung von Kaufverträgen,

4. Einholung der Genehmigung dieser Verträge von den §Tohnsiedlungsbehörden,
den Landwirtschaftsbehörden usw.f

5. Hypothekenbereinigung durdr Besdraffung von Haftentlassungserkärungen
und Unsdrädlidrkeitszeugnissen,

6. Regelung von Erbsdraftsfragen, wenn an Stelle der ursprüngliihen Eigentümer

Erben und Erbeserben getreten sind,

7. die Auflassung vor einem Notar oder beim Amtsgeridrt,

8. die Unbedenklichkeitsbesdreinigungen des Finanzamtes nadr § 189 der Reidu-
abgabenordnung,

9. die Umsdrreibung im Grundbudr,

10. die Fortführung des Liegensdraftskatasters nach Eingang der Veränderungs-
listen,

11. ggfls. die Versd-rmelzung von Flurstüd<en.

Nadr Erteilung von Auszügen aus dem Veränderungsnad-rweis hat das Katasteramt
im allgemeinen keinen. Einfluß auf die weitere Abwiddung des Verfahrens. Als
Beispiel sei hier angeführt'
Die 1953 und 1954 im Verwaltungsbezirk Oldenburg durdr Sonderpersonal auf
Kosten des zuständigen §Tasser- und Bodenverbandes durdrgeführte Vermessung
des Geestrandkanals und einiger Nebenläufe in einer Gesamtlänge von 21 km
berührte 620 Flurstüd<e. Das Beredrnungsheft umfaßt 193 Seiten, die Veränderungs-
nachweise enthalten 1 15 Doppelseiten. Die §Tasseracht drängte auf Erledigung der
Messung und Hergabe der Unterlagen; aufgelassen und umgeschrieben wurderr bis
jetzt aber nur die Veränderungen für rund 2 km, d. h. für etwa lo0/6 der Gesamt-
stred<e, aber audr nur, weil die Aufstellung des neuen Liegensdraftskatasters zum
Anlaß genommen werden konnte, die Durchführung der Auflassungen zu fordern.
Als Gründe für die Verzögerung sind anzusehen:

1. Die anfänglidle Eile mit der Messung wurde ausgelöst durch das Drängen der
Landanlieger auf Auszahlung des Kaufgeldes. Diesen ist dann mit dem Absdrluß
von vorläufigen Kaufverträgen ca. 80 o/e des Kaufgeldes ausgezahlt worden.
Seitdem ist der Drud< von dieser Seite wesentlidr milder geworden, zumal
inzwiscihen gerade die Anlieger die Vorteile der besseren Entwässerung erkannt
haben.
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2. Das zuständige \üTasserwirtsdraftsamt hat nach Durdrführung dieser Maßnahme
andere und wesentlich umfangreidrere Arbeiten im Küstenplan in Angriff ge-
nommen. Es ist damit mehr als dusgelastet, so daß es sich nidrt mehr um die
Bereinigung der Grunderwerbssadren aus den Vorjahren kümmern kann. Die
Erledigung der Auflassungen wurde einem Notar übertragen.

3. Mit der Bearbeitung des Erwerbes und der Auflassung vieler kleiner Teilstüd<e
ist sehr viel Arbeit verbunden. Dagegen sind die jeweiligen Gebühren verhältnis-
mäßig gering, so daß diese keinen Anreiz zur Verfolgung dieser Arbeit geben.

Das hier angeführte Beispiel ist kein Einzelfall, es ließen sidr zahlreiche weitere
Beispiele bringen. Die große Zahl von Scllußvermessungen an tü7egen und \i7asser-

läufen, weldre eine Umschreibung im Grundbuch nid.lt zur Folge hatten, haben
in der Praxis dazu geführt, daß z. B. Crundstücksabsplisse, die sdron seit vielen
Jahren durc.h einen Straßenkörper beansprucht werden, noch für die alten Eigen-
tümer im Grundbuch. nadrgewiesen sind. Andererseits ist für zahlreidre Absplisse,
die seit Jahren von Grundstüd<seigenttimern tatsädrlidr übernornmen worden
sind, noch der Bund, das Land oder eine Gemeinde als Eigentümer eingetragen.
DieseTatsache zwingt zu derUbedegung, ob ohne eine andere gesetzlidreRegelung
bei der heutigen Arbeitslage in der Vermessungs- und Katasterverwaltung auf
Sdrlußvermessungen dieser Art nocl Mühe und Arbeit verwendet werden soll.
Es ist in den Fadrzeitschriften wiederholt darauf hingewiesen worden, daß dringend
eine Regelung für den erleichterten Eigentumsübergang kleinerer Grundstüd<e im
Interesse des öffentlichen §Tohles notwendig ist, und es hat in der Vergangenheit
nidrt an Versucl-ren gefehlt, in dieser ßeziehung eine Erleichterung in der Durch-
führung der Arbeiten zu erhalten.
In seinem Buch über ,,Grundbuch und Liegensdraftskataster" gliedert Ministerialrat
Dr. Kurandt die Möglidrkeiten einer einfadreren grundbudrlidren Regelung in
zwei Gruppen:

,,Entweder behält man die Vorsdrriften des BGB und der GBO für den Eigen-
tumsübergang bei und erstred<t lediglldr den Kreis der für die Beurkundung
zuständigen Stellen auf andere Behörden, die dazu besonders geeignet er-
scheinen, oder aber die Länder edassen spezielle Ges-etze, die den Eigentums-
übergang audr außerhalb des Grundbuchs vollziehen lassen; das Grundbudr
wird dann auf Ersuchen der betreffenden Behörden berichtigt. Es leudrtet ohne
weiteres ein, daß die zuletzt genannte Art der Regelung zwed<mäßiger und
einfadrer ist als die erste."

Den Bestrebungen, den unwirtsdraftlidren Aufwand bei der grundbudrlidren Rege-
lung für zahlreidre geringfügige und oft wertlose Trennstticke ganz oder teilweise
zu vermeiden, kommt die Erste rüTasserverbandverordnung vom 3. September 1937
(RGBI. I S. 933) entgegen. Nadr Min.-Rat P. A. Tönnesmann, \üTasserverband-

verordnung (Mündren und Berlin 1941), soll bei dem Grunderwerb für einen
§Tasser- und Bodenverband (§TaBoVB) zunädrst versucht werden, das Eigentum
durdr Vertrag zu erwerben; die Enteignung soll erst eintreten, wenn eine frei-
willige Abtretung nidrt zu erreichen ist. Es können audr Grundstüd<e enteignet
werden, die zwar für das Verbandsunternehmen nicht erforderlidr sind, aber als
Restgrundstüd<e nidrt mehr zwed<mäßig benutzt werden können. Hierzu sagt
Tönnesmann (a. a. 0.), daß der §üaBoVB für die rViederherstellung einer zweck-
mäßigen Flureinteilung sorgen solle und daß es dessen Aufgabe sei, die Beteiligten
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zum Absdrluß der nötigen Kauf- und Tauschverträge zu bringen. §üenn die nötigen

Verträge nidrt zu erzieLn seien, komme die Enteignung in Frage. Da dem Verband

aber iä aflgemeinen der Besitz von Grundstüd<en, die für sein Unternehmen nicht

erforderlidr-sind, nicht zugemutet werden könne, sei vof der Enteignung der Käufer

zu sic.hern, der dem Verbande das erworbene Reststüd< im Sinne einer zwed<-

mäßigen Fiureinteilung wieder abnimmt. §ü'enn audr auf diesem,\7ege die Ordnung

nicht-wiederherzustellin sei, könne die Flurbereinigung nadr der (inzwisdren auf-

gehobenen) Reidrsumlegung (RUO) erzwungen werden.

In weiteren Vorsdrriften sieht die '§ü'asserverbandverordnung vor, daß die von

den Fadrministern bestimmten Behörden befugt sind, für den freiwilligen Erwerb

von Eigentum usw. Verträge und Verhandlungen zu beurkunden und Auflassungen

entgegänzunehmen (s 37)- Diese Befugnis gilt auch für den Erwerb des Eigentums

an 
-Gilndsttid<en 

usw., die durch das Unternehmen eine unwirtschaftlidre Form

erhalten haben oder, ohne unmittelbar betroffen zu sein, zur zwed<mäßigen Ge-

staltungder betroffenenGrundstücke hinzugezogen werden (§ 38; Flurbereinigungs-

sadre).

In Ausführung dieser Bestimmungen wurde mrt RdErl. des Nds. MfELuF. vom

25. Februar töse 1Nas. MBl. 1956Nr. 12 S. 179) auf Grund der §§ 37' 38 (a.a.O')

den Landkreisen (kreisfreien Städten) die Befugnis zur Beurkundung erteilt.

Diese Befugnis bezieht sidr ausdrüd<lidr nidrt auf Auflassungen. §adr der Auf-
fassung ,or- Törrrr"t*ann sollen die Vorschriften der.Verordnung die Flurbereini-
gung iud-, dann erleidtternr wenn die Beteiligten nidrt zu den nötigen Verträgen

Iu üring.r, sind. In diesem Falle kann der Verband die Eigentümer dadurdr zu der

Bereinifung zwingen, daß er ihnen die nötigen Fläclen entzieht. Die §§ 31, 37, 38

sollen a--lso-eine Giundstüdcsumlegung ohne die Anwendung der RUO(jetztFlurbG)
ermöglichen.

Ob jedodr dieses Zel audr bei Anwendung des Enteignungsredrtes erreichbar sein

wird, ersdreint dann fraglidr, wenn die Beteiligten freiwillig zur Ubernahme von

enteigneten Reststücken nidrt bereit sind. Außerdem wird der erhoffte Erfolg
m. E. erst dann zri efwarten sein, wenn dem orts- und sad-rkundigen Katasteramts-
leiter neben der Urkundsbefugnis audr die Befugnis zur Entgegennahme von Auf-
lassungen und zur Ausstellung von Unsdrädlichkeitszeugnissen erteilt würde. Es

wäre interessant zu erfahren, ob und in weldrem Umfange die einschlägigen

Bestimmungen der \Wasserverbandverordnung in der Praxis angewendet wurden
und in weldrem Maße sie sidr bewährt haben. In der Fadrliteratur sind einsdrlägige
Beridrte nidrt zu finden. Immerhin kommt durdr die Bestimmungen zum Ausdruck,
daß die Notwendigkeit zu einer Vereinfachung erkannt wurde und Abhilfe ge-

sdraffen werder sollte. Es ist aber herauszustellen, daß die §Tasserverband-
verordnung grundsätzlidr an den strengen Vorsdrriften des materiellen und for--
mellen Liegensd'raftsredrts festhält.

Im Gegensatz dazu steht eine Regelung der Eigentumsverhältnisse an veränderten
§7egen und §7'asserläufen außerhalb des Grundbudrs, wie sie z. B. das hamburgi-
sdre Gesetz von 1954 ermöglidrt. Nadr diesem Gesetz können Grundstüd<sgrenzen
bereinigt werden, wenn anläßlid'r von §fege- und §Tasserlaufregulierungen Ab-
weidrungen zwisdren Ortlidrkeit und Grundbudr entstanden sind. Allerdings
müsseh die Regulierungsarbeiten vor dem Inkrafttreten des Gesetzes (22. 9. 1954)
erfolgt sein.
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Aus der Begründung zum hamburgischen Gesetz ist zu entnehmen, daß die zahl-
reidren rücftständigen Auflassungen Anlaß zu dieser gesetzlichen Regelung gaben.
Das Bundesjustizministerium, an das im Jahre 1952 die Bitte herangetragen
worden ist, eine bundesrecfitliche Regelung vorzubereiten, hatte sidr ,*ar grund-
sätzlidr bereit erklärt, die vorarbeiten zu übernehmen, jedoch zum Ausdruck ge-
bradrt, daß die Angelegenheit wegen vordringlidrer gesetzgeberisclrer Aufgaben
einstweilen zurüd<gestellt werden rnüsse und es zu gegebeÄer zert auf die An-
gelegenheit zurücl<kommen wolle. Da der zeitpunkt, zu dem mit der Inangriff-
nahme einer bundesrechtlidren Regelung geredrnet werden konnte, ungewiß war,
andererseits Hamburg aber den bestehenden Zustand auf die Dauer füi unhaltbar
hielt, kam es zum Erlaß des Gesetzes von 1954 in der Erkenntnis, daß die prak-
tisdren Sdrwierigkeiten, die einer Bereinigung der Eigentumsverhältnisse und äamit
des Grundbudrs entgegenstehen, nur durch eine gesetzlicle Regelung überwunden
werden können.

Man war bemüh,t, das Bereinigungsverfahren einfach und unkompliziert zu ge-
stalten. Das Verfahren wird nicht davon abhängig gemadrt, daß d-ie betroffenlen
Grundstitckseigenti.irner Anträge stellen, es wird vielmehr von den Bezirks-
vermessungsämtern von Amts wegen durdrgeführt, Dabei werden die Besitzstände
zugrunde gelegt, wie sie sicl-r zum zeitpunkt der vermessung vorfinden. Für alle
in das Verfahren einzubeziehenden Flurstüd<e wird ein Gienzbereinigungsplan
und ein veränderurngsverzeiduris aufgestellt, in dem alter und neuei BÄsland
gegenübergestellt werden. Daneben wird ein Ausgleidrsverzeichnis geführt, in
welchem der Geldausgleidr nachgewiesen wird. Gebühren und Kostän werden
nicht erhoben, auch die Grunderwerbssteuer fällt fort. Den Beteiligten steht nach
einer einmonatigen Offenlegungsfrist und zusätzlidrem sdrriftlichem Bescheid der
Grenzbereinigungsbehörde der verwaltungsgeridrtsweg offen, wenn eine Eini-
grrng der Grundeigentümer mit der Behörde nidrt zustandegekommen ist. Die
Grundstücke werden nach dem veränderungsverzeidrnis in äas Kataster über-
nommen. Ansdrließend wird die Grundbudrberichtigung durdrgeführt.

Der Eigentumsübergang vollzieht sidr also in einem einfachen verfahren, das eine
gewisse Ahnlidrkeit mit dem Enteignungs- und mit einem Flurbereinigungsverfahren
hat. Von besonderer Bedeutung ist dabei der Fortfall der formellen Veräußerungs-
verträge und der Auflassungserklärungen. Die Erfahrungen in Hamburg haben
ergeben, daß das Gesetz reibungslos funktioniert. Die Vermessungs- und Liegen-
sdraftsämter sind sehr froh, daß diese Vereinfachung möglich wurdä und zahlreidre
Verfahren durdrgeführt werden konnten.

Zu der Frage über die Kompetenz der Länder zu gesetzlidren Regelungen auf
diesem Gebiet sagt die Begründung des Hamburger Gesetzes:

,,Die Bestimmungen des Bürgerlidren Gesetzbudres und der Grundbuchordnung
sind nadr Art. 125 Ziff. I in Verbindung mit Art. 74 Ziff . 1 des Grundgesetzes
Bundesredrt geworden. Der Landesgesetzgeber karin auf dem Gebiet des
bürgerlidren Rechts und der Grundbudrordnung nur fätig werden, wenn eine
entspredrende Ermädrtigung vorhanden ist. Diese ergibt sid.r aus den Vor-
behalten des Art. 113 in Verbindung mit Art. 3 des Einführungsgesetzes zum
BGB und aus § 117 der GBO. Die L'änder können danadr Vorsdrriften erlassen,
die hinsidrdidr der Ubertragung des Eigentums an einem Grundstüd<, der Be-
lastung eines Grundstücks mit einem Redrte, der Belastung, Ubertragung oder
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Aufhebung eines solchen Redrtes von den Vorsdrriften des BGB § 873 und

§ 875 abweichen und z. B. Einigung bzw. Erklärung der Beteiligten durdr den

Entsdreid einer Behörde ersetzen und die Eintragung in das Grundbuch auf

Grund des Ersuchens dieser Behörde anordnen'. (Staudinger, VI' Band, Ein-

führungsgesetz 10. Auflage 1939, Anm. 8 zu Artikel 113)."

Ebensowenig standen dem Erlaß des Gesetzes andere bundesrechdidre Normen
entgegen. In dem Flurbereinigungsgesetz vom 14. Juni 1953 wird die.Flurbereini-
g,rng uor, landlidrem Besitz näch Maßgabe des Art. 74 Ziff . 17 GG lediglidr zur

Fö.J"rung der landwirtschaftlidren und forstwirtsdraftlidren Erzeugung und Sidre-

rung der-Ernährung geregelt. Diese Materie ist aber nicht Gegenstand und Zwe&.

des Hamburger Gesetzes.

Es lagen in Deutschland aber auc,h vorher schon in einzelnen Ländern und in

Nadr6arstaaten gesetzlidre Bestimmungen vor, die einen erleichterten Eigentums'

übergang an kleineren Flächen vorsahen. Zu erwähnen ist hier besonders die Be-

urkundu-ngszuständigkeit der Katasterbeamten in Grundbudrangelegenheiten im
ehemaligen Land Lippe. Für O-sterreidr ist das Liegensdraftsteilungsgesetz von 1929

von Bedeutung, das ein einfaches Verfahren für den Eigentumsübergang an gering'

wertigen Gruidstüd<steilen vorsieht, während in der Sdrweiz besonders das für
den Kanton Sdrwyz geltende Verfahren sehr einfadr ist.

Es sei hier auf diese Bestimmungen nicht näher eingegangen, vielmehr seien nodr
die Möglidrkeiten erörtert, die ein Flurbereinigungsverfahren zur Lösung des

Problems bietet.

In Oldenburg wurde bei zahlreidren §Tasserzugsregulierungen, Ent- und Be-

wässerungsanLgen, Straßen- und §Tegeausbauten Kataster und Grundbudr mit der

Ortlidrkeit im \7ege der Verkoppelung auf einfadrste \üfleise in Ubereinstimmung
gebradrt. Dieses Verfahren wurde durdr das oldenburgisdre Verkoppelungsgesetz
ermOghdrt und durch den besonderen Aufbau der oldenburgisdren Verwaltung
erleichtert.

Bei der Durd-rführung des Verkoppelungsverfahrens wurde auf möglidrste Ver-
einfadrung Bedacht gänom-er. Auf eine Sdrätzung der Grundstücke wurde oft
verzidrtet, in mandren Fällen genügten zwei \Tertklassen. Eine weitere und
wesentlidle Vereinfachung bedeuteten die 1933 (1935) erlassenen Anderungen der
oldenburgisdren Verkoppelungsgesetze für die Landesteile Oldenburg, Lübed< und
Birkenfeld. §7ährend bis dahin eine Verkoppelung nur auf Antrag der Beteiligten
und nach Mehrheitsbesdrluß (nadr der Flädre) eingeleitet wurde, konnte nunmehr
eine Verkoppelung angeordnet werden, wenn sie infolge von Arbeiten, die der
Besdräftigung Erwerbsloser oder des Arbeitsdienstes dientefl, zweckdienlidr war.
Damit war die Anwendung des Verkoppelungsgesetzes zur Beordnung der Redrts-
verhältnisse am Grundeigentum als Folge der in dieser Zeit als Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen ausgeführten zahlreidren Badrregulierungen in jedem Falle sidrer-
gestellt und nicht mehr von einem Besdrluß der Beteiligten abhängig.

Mit Erlaß der Reidrsumlegungsordnung (RUO) vom 16. Jwi 1937 wurden die
entspredrenden Landesgesetze aufgehoben. Der § 74 Abs. 1 RUO ermöglidrte für
bestirnmte, besonders geartete Fälle ein vereinfadrtes Umlegungsverfahren. Dieses
war zulässig, wenn kleinere Teile einer oder mehrerer Gemeinden umgelegt wur-
den, um die durch Anlegung, Anderung oder Beseitigung von Eisenbahnen, Reidrs-
autobahnen, \7egen, §üasserläufen oder durch ähnlidre Maßnahmen für die all-
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gemeine Landeskultur entstehenden oder entstandenen Nachteile zu beseitigen.
Nadr § 135 RUO konnten bei einer Umlegung nadr § 74 Abs. 1 dem Unternehmer
der Anlage durdr den Umlegungsplan die Umlegungskosten ganz oder teilweise
auferlegt werden. In dem Kommentar von Hillebrandt-Engels-Geith zur RUO
(Mündren und Berlin 1938) wird ausdrücklidr darauf hingewiesen, daß das ver-
einfachte Umlegungsverfahren audr dann möglidr ist, wenn für die beteiligten
Grundstüd<e durch die netr gescl'raffenen, geänderten oder beseitigten Anlagen
nidrt nur keine unmittelbaren wirtscl-raftlichen Nad-rteile, sondern vielleidrt sogar
Vorteile entstanden sind, wenn es aber darauf ankommt, einen Redttszustand
herzustellen, der den durcfi die Neuanlagen oder durch die Anderung vorhande-
ner Anlagen gesdraffenen tatsächlidten Verhältnissen entspridrt. Min.-Rat Dr. Pink-
wart madrte auf die mit diesem Verfahren verbundenen Vorteile in den Allgemei-
nen Vermessungsnadrrichten 1938, S. 260, aufmerksam und erwähnte dabei be-
sonders den § 61 RUO, wonach Cemeindegrenzen durch den Umlegungsplan
geändert werden können und die Anderung der Gemeindegrenzen sidr audr auf
die Kreis-, Provinz- und Landesgrenzen beziehe, wenn sie mit den Gemeinde-
grenzen übereinstimmen. Er betonte, claß es nadr Schaffung der gesetzlidren
Haudhabe Sadre der beteiligten Fadrgenossen sei, die gegebene Möglichkeit aus-
zusdröpfen.

In dem RdErl. des RMfEuL. vom 29. Juli 1940 (LwRMBl. 1940, Nr. 31, S.832)
wird jedodr der in dem Kommentar von Hillebrandt-Engels-Geith gegebenen Aus-
Iegung zu § 74 RUO, auf die sich die Ausführungen von Pinkwart stützen,
entgegengetreten: ,,Diese Auffassung wi.irde dazu führen, daß die Umlegungs-
behörde ledlgli& zum Zwecke der Grundbud-rberichtigung eingescfialtet wird,
die infolge einer von der Messungsbehörde ausgeführtenFortschreibungsveffnessung
erforderlich geworden ist. Es gehört aber nidrt zu den Aufgaben der Umlegungs-
behörden, nur den Redrtszustand herbeizuführen, der den durdr die Anlagen
gesdraffenen tatsädrlichen Verhältnissen entspridrt ... Icfi ersudre deshalb, hier-
nad'r und nicht nach der Auslegung in dem genannten Erläuterungswerk zu
verfahren."
Dem Verfahren nach § 74 Abs. 1 RUO entspridrt das vereinfacl-rte Flurbereinigungs-
verfahren nacl-r § 86 des Flurbereinigungsgesetzes vom 14. Iuli 1953 (BGBI. I S. j9l).
Für die Auslegung der Vorschriften in § 86 FlurbG. hält auch der Kommentar von
Seehusen-Sdrwede-Nebe, Hamburg, 1954, den angeführten RdErl. d. RMfEuL.
für beachtlidr. Ebenso ist nach dem Kommentar von R. Steuer (München und Berlin,
1956) ein Verfahren nach § 86 Abs. 1 niclt zulässig, wenn bei der Neusdraffung,
Anderung oder Beseitigung einer Anlage keine Nadrteile für die Landeskultur
entstanden sind und lediglidr das Eigentum oder andere Redrte an den beroffenen
Grundstücken mit dem tatsächliclen örtliclen Bestand in Ubereinstimmung gebracht
rverden sollen. In den Ridrtlinien für Niedersad-rsen über das vereinfadrte Flur-
bereinigungsverfahren gem. § 86 FlurbG. (RdErl. d. Nds. MfELuF. vom 28. 7.1956

- III A/7 Nr. 1283/56 - Nds. MBl. 1956 Nr. 37, S. 595) wird ausdrü&lid1
gesagt, daß das allgemeine Interesse nicht vedetzt sei, wenn durdr ein vereinfac-htes
Verfahren nur ein den neuen tatsächlichen Verhältnissen entspredrender Rechts-
zustand hergestellt werden solle. Andererseits wird aber betont, daß die Notwen-
digkeit, entspredrende Arbeiten (Vermessungen, Berichtigung von Kataster und
GrundbucJr) auszuführen, meistens nur das private Interesse der betroffenen Grund-
stücksei gentümer berühre.
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Eine Regelung der Eigentumsverhältnisse kann in den genannten Fällen nad, diesen

Richtlinien also nicht aussdrließlidres Ziel eines vereinfachten Flurbereinigungs-
verfahrens sein. Aber auch dann, wenn Nachteile für die allgemeine Landeskultur
eingetreten sind - das ist bei Arbeiten der genannten Art oft der Fall -, soll

derän Beseitigung im vereinfachten Verfahren nadt den Ridrtlinien für Nieder'
sachsen (a. a. O) bei der Fülle der Anträge auf Einleitung von regulären Flur-
bereinigungsverfahren (nadr § 1 FlurbG.) bis auf weiteres zurückgestellt werden.

Es ist also festzustellen, daß das Flurbereinigungsgesetz entweder nidrt anwendbar

ist oder nidrt angewendet werden soll und daß somit fär ein im öffentlichen
Interesse liegendes und der Verwaltungsvereinfaclung wesentlidr dienendes Ver-
fahren die Voraussetzungen fehlen.

Bei der Erwägung, auf welcJrem anderen \iflege eine bessere Möglichkeit zur Ver-

meidung der- eingangs erwähnten nachteiligen Folgen durch Sdraffung. anderer

rechtliclier Vorausietzungen gefunden werden kann, bietet sich ein Vergleich mit
der Aufbaugesetzgebung an.

Das Aufbaugesetz (§ 18 ff.) sieht zur Ordnung des Gnrnd und Bodens in Durdr-
führungsgebieten in der Umlegung eine besondere Verfahrensart vor. Das Um-
Iegungsverfahren wird von den Gemeinden als Umlegungsbehörde in einem Vor-
u"rfrli..n und einem Hauptverfahren unter Beadrtung der Umlegungsgrundsätze
(§ 24 und § 25) durdrgeführt. Es endet nr,it der Beridrtigung -des 

Grundbudrs' In
Anwendung einer entspredtenden Verfahrensart auf die Regelung der Eigentums'

verhältnissg die durdr- Anlegung, Anderung oder Beseitigung voa §Tasserläufen

oder durdr ähnlid-re Maßnahmen erforderlicl werden, würde das zuständige

Katasteramt bzw. das Neumessungsdezernat der Abt. Landesvermessung des Nds.
Landesverwaltungsamtes als Umlegungsbehörde zu bestimmen sein. Dafür spridrt,
daß das Katasteramt ohnehin mit der Vermessung (Ubernahme der Vermessung)
der genannten Veränderungen befaßt ist und an der Bereinigung der Eigentums-

verhältnisse wesentlich interessiert ist. Hinzu kommt, daß der Leiter des Kataster-
amtes als Beamter des höheren vermessungstedrnisdren Verwaltungsdienstes die
Befähigung für die Durdr.führung von Umlegungen auf Grund seiner Ausbildung
er*or6en hat. Es sollte auch geprüft werden, ob der jetzt dem Landtag zugeleitete
Entwurf eines '§ü'assergesetzes für Niedersadtsen derart ergänzt werden kann, daß

die Eigentumsregelung im Anschluß an den Ausbau von \üüasserläufen im \7ege
einer Grundstücksumlegung geregelt werden kann. Allerdings würde sidr das nur
auf die \7asserläufe, nidrt aber auf den Ausbau von Straßen usw. beziehen.

Gesetzentwürfe für einen erleichterten Eigentumsübergang an kleinen Grundstüd<en
liegen in mehreren Ländern der Bundesrepublik vor. Nadr Dr. Tönnies, der sidr
in seiner Dissertation rnit dem Problem eingehend befaßt hat, wurde in Nieder-
sachsen 1952 ein erster Entwurf eines Gesetzes ausgearbeitet. Nach diesem sollen
die kleinen Grenzänderungen an Sraßen, IüTasserläufen und an nadrbadidren
Privatgrundstüd<en als ein enteignungsähnlid,er Tatbestand den Grundsätzen des

öffentlidren Rechts unterworfen werden. Der Gesetzentwurf wurde aber seinerzeit
nicht weiter verfolgt. Das 1954 verabschiedete Hamburger Cesetz gab den Be-

mühungen in Niedersadrsen neuen Aufrieb. Ein neuer Gesetzentwurf lehnt sidr
an das Hamburger Gesetz und an das Ostereidrische Liegenschaftsteilungsgesetz
an. Dr. Tönnies erwartet von einem vereinfadrten Verfahren die größtmöglid,e
rVirkung, wenn
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die Beamten des höheren Dienstes der Vermessungs- und Katasterverwaltung
innerhalb bestimmter Grenzen befugt werden, Grundsti.icksveräußerungs-
verträge und - verhandlungen zu beurkunden und Auflassungen entgegen-
zunehmen,
und wenn ferner der Nadrweis der Beredrtigten, soweit sie nicht im Crundbuch
eingetragen sind, durdr sinngemäße Anwendung des § 35, Abs. 3 der GBO
erleichtert wird und wenn die Bestellung von Vertretern bei mehreren gemein-
schaftlidten Inhabern eines dinglidren Redrts an einem Grundstüd< und bei
unbekannten und nidrt erreidtbaren Beteillgten möglidrst vereinfacht wird.

Der Anwendungsbereich des Verfahrens sollte hinsichtlich der Größe der Trenn-
stücke nidrt durdr absolute §rert- oder Flädrengrenzen festgelegt werden. Außer-
dem sollten Genehmigungserfordernisse im Grundstüd<sverkehi weitgehend weg-
fallen. Ein so aufgebauter Gesetzentwurf wurde mit eingehender Begründung in dir
genannten Arbeit von Dr. Tönnies gegeben.

Es sollte nidrt meine Aufgabe sein, hier den einen oder anderen Gesetzentwurf
zu erläutern, es sollte vielmehr die Notwendigkeit eines erleichterten Eigentums-
überganges an kleinen Grundstücl<en behandelt, auf die vorhandenen traoglia-
keiten hingewiesen und ein kurzer Uberblick über die geleisteten Vorarbeiten
gegeben werden. Die Forderung der Praxis an den Gesetzgeber geht dahin, daß
dieser_ Notwendigkeit in geeigneter Form so bald wie moglidr enisprochen wird;
eine derartige Maßnahme wäre wie kaum eine andere imstande, eine wesentlidre
Vereinfadrung im Arbeitsbereidr der Vermessungs- und Katasterverwaltung herbei-
zuführen.

Katasterrahmenkarte Lutter 1 : 5000
Von Oberregierungs- und -vermessungsrat Prof. Dr. Engelbert,

Regierung Hannover

Einleitung

Uber Maßstab und Maßstabssprung bei Katasterrahmenkarten wird auf den
Katasterämtern noch viel diskutiert (1). Dies ist ein Zeichen dafür, daß die
umstellung der alten Inselpläne auf moderne Rahmenkarten nicht ohne ubergangs-
sdrwierigkeiten vor sich geht. Die Sdrwierigkeiten sind sehr gering in großparzelliär-
ten Gebieten, wenn hierfür der Regelmaßstab 1 :5000 gewählt wird. Für zu-
sammenhängende \7ald-, Moor- und Heidegebiete bringt die genannte Regelung
sogar wesentlid-re Vorteile, weil die Katasterahmenkarte 1 :5000 hier zur topo-
graphischen Grundkarte (Grundriß) wird und die Katasterplankarte 1 : 5000
ersetzt (2) (3). Das Maßstabsverhältnis 1 :5000 für Flurkarten ist in vielen Fällen
auch für landwirtschaftlich genutzte Gegenden geeignet, wenn die in dem Gebiet
liegenden Ortslagen zusätzlich als Rahmenkarten oder Inselpläne 1 :1000 kartiert
werden. Im folgenden wird ein praktisdres Beispiel, und zwar die Herstellung der
Katasterrahmenkarte 1 :5000 Lutter und des Inselplanes 1 : 1000 von Lutter, kurz
besprodren. Auf die Anlage ,,Katasterrahmenkarte 1 : 5000 Lutter" wird hin-
gewiesen,

Katasterrahmenkarte I : 5000 Lutter
Lutter liegt irn Nordteil des Kreises Neustadt a/Rbge. In diesem großparzellierten
,,Verkoppelungsgebiet" reidrt, abgesehen von den Ortsdraften, für Katasterkarten
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das Maßstabsverhältnis 1 :5000 vollkommen aus. Damit ein einheitlidres Karten-
werk entsteht, werden die Ortsdraften in 1 :5000 mit abgebildet. Die Flurstüdcs-

nummern werden auf eine besondere Dedcfolie gezeidrnet. Fär die Ortslage dient

die Karte 1 :5000 nidrt als Katasterkarte; in diesem Teil werden daher audl keine

Flurstüd<snummern eingetragen. Zvr Erhöhung der Ubersidrtlidrkeit sollen die

neuen Rahmenkarten ktinftig im Zweiton-Lichtpauwerfahren vervielfältigt werden.

Anzustreben wäre ein Drucft in zwei Farben, und zwar nadr süddeutsdrem Muster
(4) (5), etwa in der Art, wie es die Anlage zeigt §reon die Bodeosdrät?qrqs-

"rg"ü"irr. 
in der zweiten Farbe mitgedrucftt werden, erhält man eine übersidrtlidre

Flursdrätzungskartö.

Katasterkarte 1 : 1000 der Ortslage Lutter

Die Ortschaft Lutter wird sidr voraussidrtlidr in absehbarer Zeit baulidr nur wenig

entwid<eln. Deshalb reidrt das Inselformat für die neue Flurkarte aus. Sie ist ein

,,Beiblatt" gemäß 1 1 .31 der Fortführungsanweisung II vom 3. 7 . 1957 .

Sdrlußbetradrtung

Die Herstellung von Katasterrahmenkarten 1 :5000 bewährt sidr nidrt nur in
§[ald- und Moorgegenden, sondern audr in landwirtsdraftlidl genutzten, ver-

koppelten oder flurbereinigten Gebieten, wenn die Ortslagen als Beiblätter 1 : 1000

kaitiert werden. Das genannte Verfahren hat 3 Vorteile, und zwar:

1. Arbeitseinsparung. Für die nicht bebauten Gebiete wird eine Crundrißdarstellung
und eine Sdrätzungskarte eingespart.

2. Die Ortslagen werden, wie viele Katasterämter es wünsd'ren, im Maßstabs-
verhältnis 1 :1000 dargestellt (1). Sdrwierigkeiten bei Maßstabssprung treten
dabei nidrt auf.

3. Die topographisdr vollständige Rahmenflurkarte (6) wird zur Tatsache.
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(3 ) Engelbert :
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richten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterver-
waltung 3158.

Katasterrahmenkarte 1 : 5000 als Vorstufe der Deutschen Grund-
karte 1 : 5000. Nachrichten der Niedersächsisdren Vermessungs-
und Katasterverwaltung 215 5 .

Neue Katasterrahmenkarten 1 : 5000 frir den Saupark. Nach-
richten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterver-
waltung 3/56.
Zeichenanweisung frir die bayerischen Flurkarten 1 : 1000,
1 :2500 und 1 : 5000. München 1958.

Anweisung ftir die Herstellung, Fortführung der Flurkarten im
Bereich der württ. und hohenzollerisdren Landesvermessung.
Stuttgart 195 4.

Umfang und Laufendhaltung topographischer Darstellungen in
neuen amtlichen Karten 1 : 1000 und kleiner.ZfV.ll/59.
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Polygonsteine

von Regierungsveffnessungsinspektor H. H. schmidt, Katasteramt§(/esermünde

Hier soll ein kleines, einfach herzustellendes Hilfsmittel zum Ausstecken der Poly-
gonsteine mit Fluchtstangen beschrieben werden.

Kurze, in der Längsrichtung durdrbohrte Absdrnitte von alten unbrauchbaren oder
zerbrochenen Fluchtstangen werden so in die Bohrlödrer der Polygonsteine gestecftt,
daß sie mit deren Oberfläche absdrneiden.

In diese Holzpflöcke gesc}lagene
Fludrtstäbe lassen sich leicht einloten
und bleiben audr bei §7ind lotrecht
stehen.

Nach Gebrauch verbleiben die Pflöcke
in den Bohrlödrern der Steine.

Da die Polygonsteine aus den ver-
schi eden en Li eferun gen unterschied-
Iidr tiefe Bohrlöcher aufweisnn, es
aber zu umständlich ist, auch ver-
scJrieden lange Pflöcke mitzuführen,
empftehlt es sich, diese einheitlich
etwa 30-35 mm lang zu wählen.
Bei Polygonsteinen mit tieferen Bohr-
löchern wird vor dem Einbringen der
Pflöcke etwas Erde in die Löcher
gefüllt.

§(enn keine vorbereiteten Pflöcke zur Hand sind, können als Notbehelf audr
Bündel morsdrer Holzspricken *) verwandt werden.

Bei dieser Arbeitsweise würden ktinftig 30-40 mm tiefe Bohrlöcl.rer in den poly-
gonsteinen ausreichen (Kostenersparnis).

A

\---l

II
,.r'-l----l----

natürliche Größe

Vilhelm Busdr belehren.

Bohrung A ß mm

Fluchtstababsdrnitt
A 30mm

E

o
ea

V

*) \(/em dieser Ausdruck nicht geläufig ist, der lasse sidr durch

Dürre Zweige, kurz gebrodren,

Etwas dünner oder di&er,
Um Kaffee dabei zu kodren,
Diese Zweige heißen Spricker.

Zur Einf ihrun g des S cfi i c} tf oli en - Ritzverf ahrens n ach Norwe gen

Von techn.Angest. Edeltrucl Hof f mann, Regierung Hannover

Die Kartenherstellung im Schichtfolien-Ritzverfahren nach §üieneke hat sidr in
Niedersad-rsen und aud-r in anderen Ländern der Bundesrepublik bewährt. Selbst
im Ausland hat sidr diese Zeid-ren-Methode herumgesprodren und ist audr hier und
da in die Praxis tibernommen worden.
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Im April letzten Jahres war eine Kommission aus Norwegen unter Leitung_des

Herrn Flellanger, Trondheim, hier in Hannover, um sidr über die \Tirtsdraftlidr'
keit und Brauärbarkeit des Schidrtfolien-Ritzverfahrens an Ort und Stelle zu infor-
mieren. Um einen umfassenden Einblid< in diese Art der neuen Kartenherstellung

zu gewinnen, haben sidt die Herren zwei Tage bei der Vermessungs- und Kataster-

verialtung äer Regierung Hannover aufgehalten und audr das landeskulturamt
besudrt.

Von den Herren aus Norwegen wurde der \Tunsdr geäußert, daß ihnen eine

Kraft zur Verfügung gestellt werde, die in der Lage wäre, das Personal in ihrem
Büro in Trondhilm in d"r ,reo. Ritzverfahren einzuarbeiten. Idr wurde gefragt,

ob ich mich dazu bereit erklären würde. Gerne stellte idr mich zur Verfügung.

Von dem Heffn Regierungspräsidenten wurde i$ für % Jahr beurlaubt und konnte
mich zu meiner gioßen Freude sdron Ende Mai auf die Fahrt begeben. Die
Reise war für midr ein sdrönes Edebnis, zumal sie midr zum ersten Male eine

größere Stred<e über See ftihrte. Uber Lübed< fuhr idr mit dem Zugbis Großen-

brode. Hier wurden die Vaggons auf ein großes dänisches Fährschiff umgesetzt,

das midr nadr Gedser bradrte. Die Uberfahrt erfolgte bei sdrönstem Sonnenwetter

und fast völliger §üindstille. Nadr der Landung in Gedser ging es mit dem

gleiclren Zug 7a& Kopenhagen weiter. Den Aufenthalt benutzte idr, um den

ieltbekanntän Tivoli-Pirk zu besudren. Nach einigen Stunden fuhr idr mit dem

Zug weiter, wiederrrm über eine Fähre nach Oslo. Bei herrlidr waünem \(/etter hatte

ich Gelegenheit, mir einen kurzen Uberblid< über die Stadt zu versdraffen. Ganz

besondeis beeindruckte mich die etwa neunstündige \Teiterfahrt nadr Trondheim,
die durch eine wundervolle Gebirgslandsdraft mit Seen und §Tasserfällen führte.

Voller Spannung erreidrte idr in den Abendstunden Trondheim- Hier wurde mir
ein sehr netter Empfang durch die Firma, in der i& % Jahr tätig sein sollte,

bereitet. Ich wurde im Studentenheim untergebracht, wo ich mich in kurzet Zeit
unter Gleichaltrigen fast wie zu. Hause fühlen konnte. Ganz ungewohnt waren für
miclr in der erstJn Zeit die taghellen Nächte. Besonders froh war ich darüber, daß
jede Norwegerin und jeder Norweger, mit denen ich zusammen arbeitete oder
wohnte, sidr bemühte, mir in jeder Beziehung behilflidr zu. sein.

Infolge des ausgezeichneten Betriebsklimas in der Firma Fjellanger konnte idr mit
um so größerer Freude der mir übertragenen Aufgabe gered'rt werden.

Das Vermessungsbüro des Herrn Fjellanger stellt topographisdre Karten in den
Maßstäben 1 :500, 1 : 1000, I :2000 und 1'5000 im Auftrage des Staates, von
Gemeinden und Privatunternehmen her. Bislang erfolgte die Herstelluflg eines
Transparentes über die Fotografie nadr der Kartierung auf Alu-Folie. Meine
Aufgabe war es nufl, gleidr nadr der Kartierung in Blei ein Transparent im§Tieneke-
Ritzverfahren anzufertigen. Das Hodrritzen der Strichzeidrnung bot keine Sdrwie-
rigkeiten. Nicht ganz so einfach war esf unsere üblichea Signaturen-Sdrablonen für
die Ritzung der norwegiscl-ren Signaturen zu benutzen. Von der Anfertigung
entspredrender Sdrablonen wurde abgesehen, da man eine Vereinfadrung der
gegenwärtig geltenden Signaturen anstrebt. Neben meiner eigenen Zeidrenarbeit
hatte ich nodr, mehrere junge norwegische Fadrkräfte in dem Ritzverfahren nach
§Tieneke anzulernen. Von ihnen wird jetzt die begonnene Arbeit erfolgreid-r weiter-
geführt. Die norwegisdren Vermessungsfadrleute zeigten ein sehr großes Interesse
an dem Schidrtfolien-Ritzverfahren nad-r §7ieneke. Dies wird unterstridren durch
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ein Presse-lnterview mit mir, wobei
nebenstehende Aufnahnre im Büro
der Firrna Fjellanger gemacht wurde.

Auch andere vermessungstec}nische
Privatbüros sowie Behörden interes-
sierten sidr für das Ritzverfahren.
Anlaßlich einer Tagung und Karten-
ausstellung äber Stadteplanung in
der techn. Hochschule in Trondheinr
wurden Muster der neuen Zeichen-
methode ausgestellt. Einem großen
Kreis von Fachleuten konnte ich die
neue Arbeitsweise demonstrieren. Bei
einigen Tagungsteilnehmern fand das
Ritzverfahren nach Vieneke beson-
deren Anklang, so daß ich später in
versc}iedenen Büros in Bergen und
Oslo das Verfahren nodr einmal vor-
führen mußte.

Zusammenfassend möchte idr sagen/
daß ich den Eindluck gewonnen habe,
daß durdr meine Tatigkeit in Nor-
wegen das Wieneke - Ritzverfahren
dort mehr und mehr Eingang ffnden
wird, zumal es von Kräften ausgeführt
werden kann, die hierzu keine lange Anlernzeit benötigen. Für mich persönlidr
war der sechsmonatige Aufenthalt in Norwegen in jeder Hinsidrt ein unvergeß-
lidtes Erlebnis. Ich durfte einmal an interessierte Kreise meine hier erworbenen
Kenntnisse weitergeben, zum andern vennittelte mir der ständige Umgang mit der
norwegisdren Bevölkerung einen Einblick in die Gedankenwelt und Lebensweise
eines mir bis dahin unbekannten Volkes.

Buchbespredrung

§Terkmeister - Großmann, Vermessungskunde III, Trigonometriscbe und baro-
metrisdre Höhenmessung, TadTymetrie und Absteckungen; siebente, völlig neu
bearbeitete Auflage, 136 Seiten DIN A 6, Berlin 1960, Sammlung Gösdren,
Band 862, 3,60 DM.

Der Besprechung von Teil II (Heft
Katasterverwaltung) kann bereits
Teiles III folgen.

Die Hauptabschnitte dieses Bandes sind' 1. Trigonometrisdre Höhenmessung,
2. Barometriscle Höhenmessung, 3. Tadrymetrisdre Instrumente, 4. Tadrymetrisdre
und topographisd-re Aufnahmeverfahren und 5. Absteckungsarbeiten. Audr bei
diesem Bande ist man erstaunt, wie glücklich es gelungen ist, die Neuerungen der
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Vermessungstechnik und das Altbewährte in so kurzgedrängter fo-rm übersidrtkdr

und für de-n Praktiker völlig ausreichend zu behandeln. Die Zahl der erläuternden

Figuren ist von 64 auf 97 gestiegen. Trotz Hereinnahme der ,,Absteckungen" von

Te"il II nadr Teil III konnte die Cesamtseitenzahl um zehn vermindert werden.

Jedem Abschnitt sind die Grundgleichungen, die physikalischen Grundlagen_oder

iie allgemeinen Grundsätze sehr-nutzbringend vorangestellt'_Es_mangelt nidrt an

Beispieien, an klaren, kurzgefaßten Fehlerbetrachtungen und Hinweisen für die

Fehlerbekämpfung.

Die Sdrlußbetradltungen der Abschnitte 4 und 5 wären es wert, teilweise gesperrt-

gedruckt hervorgeho6en zu werden. Neben den oft ,,unberedrtigt-en" §7ünsdten

iadr ,,höchster Gnauigkeit" werden in der Praxis leider nur zu oft vermessungs-

technisdre Unterlagen ]nicht redrtzeitig genug" angefordert und zwingen dann zu

unerwünsdrten Notlösungen und unvermeidbaren Doppelarbeiten.

Absdrnitt 4 wird in der Vermessullgs- und Katasterverwaltung willkommene Hin-
weise besonders jenen Kräften geben, die sidr in zunehmendem Maße mit Höhen-

aufnahmen zur Fierstellung der Deutsdren Grundkarte befassen müssen.

Die von Prof. Dr. Großmann überarbeitete ,,Vermessungskunde III" kann allen

im Vermessungswesen oder seinen Randgebieten Tätigen wärmstens empfohlen

Zar.detwerden,

Personalnacihridrten

(auch zur Laufendhaltung der Dienstaltersliste 1954 bestirnmt; mit der VerOffentlidrrmg

dieser Nadrridrten ist der Ansdrluß an die im Drud< beffndlidre Dienstaltersliste 1!)60

erreiöt, die näclrsten NadTrichten beziehen sich dann auf die neue Dienstaltersliste).

Beamte des hoheren Dienstes
I. Ernäoflt:
a) zum OR VmR.: RVrnR. (A 13 a) Manning, KA. §yke 1. 10. 59

RuVmR Howe, KA. Bremervörde . . 1.12.59

b) zum RuVmR.: RVrnR. Kuthe, Präs. Braunschweig . l. 10.59

il. In eine Planstelle der Bes.Gr.AlSa eingewi€s€rl:

RVmR.Plentz, KA.Northeim. . . o o . . . . . o 1.10.59

III. Versetzt:
RVmAss. Mohrmann zum KA. Gifhorn . . . . . . . . 10. 11.59

IV. Abgeordnet:
RVmAss. Mohrmann, KA. Gifhorn z.KA.§Tilhelmshaven . 15. 12.59

V. Beauftragt:
RuVmR. Kuthe, Präs. Braunschweig mit den Geschaften

des zweiten verm.- u. kat. techn. Dezernenten . . . 1. 8. 59

RVmR. Thonemann, mit der Leitung des KA. Cloppenburg 1. 1.60

ct7
C3

D6e

D33

E 15

E15

D6e
D81

B36
837
c22

c2t

a:,
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I. E rn a n n t: 
Beamte des gehobenen Dienstes

a) zum RVmOI. : RVml. True, KA. Vechta . . l. 1.60
b) zum RVml.: die ap.RVml. Hemmie, KA. Meppen 30. 11.59

Blecker, KA. Brake . . 27 . 11 . 59
Zimmermann, KA. Osterode . 27 . 1l .59

II. Versetzt:
RVmA. Schwenke, v. KA. Celle z. Reg. Stade .

RVmOI. Koppe, v. KA. Hameln z. KA. Rinteln .

III. Abgeordnet:
RVrnOI. Schmidt, v. KA. Soltau z. KA. Celle .

RVrnl. Stähler, v. KA. Fallingbostel z. KA. Soltau

IV. Beauf tragt:
RVmOI. Schmiclt,

Dienstgeschäfte

RVmOI. Schröder,

RVmOI. Koppe,
RVmOI. True,
RVml. Stähler,

V. Ausgeschieden auf Antrag:
RVml-Anw.Mönnic},Oldenburg ...... .14.2.59

\/I. Zum Vorbereitungsdienst einberufen t

geb. am I Berufs- lEinberufen
I Dezelcnnung I am

mit der vertretungsweisen Frihrung cler
des geschäftsl. Beämten d. KA. CJIIe
mit der Führung der Dienstgeschäfte des
geschäftsl. Beamten d. KA. e loppenburg
desgl.KA.Rinteln .. .. ..
desgl.KA.Vechta .. ..
mit der vertretungsweisen Frihrung der
Dienstgeschäfte d. gesdräftsI. Beamten
desKA.Soltau. ......

1 .12.59
1, 1.60

23. 11 . 59
16.11.59

r.12.59

1. 1.60
1. 1.60
t. 1. 60

23. tl .59

K54
L65
L64
L63

H2t
I113

I 108
K75

I 108

I 109

I113
I150

K75

M49

Name Bezirk

Riggert, Hermann
Nolle, Heinz
Kirk, Heinz
Nagel, §Terner
Janssen, Bernd
Opitz, Hermann
Tschirschke, Joh.
Heilemann, Konrad
Bargmann, §ürolfg.
§7endt, Kurt

Lüneburg
Hann. (NLVA
Hildesheim
Hannover
Auridr
Oldenburg
Oldenburg
Aurich
Lüneburg
Hann. (NLVA)

31 .12.18
lt. e.19
14. 4.22
27.10.22
12. 4.24
17. 1.25
9. 5 .25

21. 7.25
10.4.26
12. 7.26

BgVT.
IngfVT.
BgVT.

IngfVT.
BgVT.
BgVT.

IngfVT.
BgVT.
BgVT.

IngfVT.

1.1.60
1. 1.60
1. 1. 60
1. 1.60
1. 1. 60
l. l. 60
1. 1. 60
1. 1.60
1. 1. 60
1. 1. 60

Beamte des mittleren Dienstes
I. Ernannt:
a) zum RVmOS. ' RVmS. Hellmoldt, KA. Hildesheim . 1 . 10. 59

i: $ffi:dtä,FTaxi ::. i.i§.iä

b) zum RVm Assi st, "p.hv,5:;$h§*;?'i*ii-t u.iti.i i? .i".1"
III. Versetzt:
ap.RVmAssist. Daun, v. KA.Westersted e z,KA. Oldenburg 1. 1.60
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P8
P t5
P16
P25
P lc
R22

Nr. der
Dienstaltersliste

alt I neu

I 150

K 218r
K218ar
K 218c

M65
M66
M67
M68
M6e
M70
M7t
M72
M73
M74

o23
o24
o25
o26
o27
Q13



seb. am I 0"I".,:f,1';r,

lvensk., n.*tard I H"rrrover I z.!0.41 | w I ,., 2.ig

IV. Berichtigung der Dienstaltersliste:
Bei der Veroffentlidrung in Heft I 11960 muß es in der Ubersdrrift
bei Absdrnitt Ib) heißän tpum RVmAssist."p die [Ibersdrrift zv
Absdrnitt c) ist zu streidren.

Angestellte der Vergütungsgruppe III TO. A
I. Verse tztz
AssdVmD. Halfpap, v. KA. Syke z.KA. Nienburg . . . 1. 1. 60

II. Ausgeschieden auf Antrags
AssdVmD. Diekmannr KA. Salzgitter, ! . . . . . o . 15. 9.59

III. Sonstige Nachrichten:
Anderung der Nr. der Dienstaltersliste: AssdVmD. Uthoff . . .

Mailand . . .

Abschnitt V der Dienstaltersliste
(Offentlidr bestellte Vermessungsingenieure)

In der Liste der Of f entl. best. Vermessungsingenieure nac hg.trag€o:

Name Niededassungsort Nr. der Liste

Einbenrfen
am

Oldenstädt, Martin I

I

§Tittorf (Kr. Rotenburg/Han.) I R.g.Präs. Stade

Prüfungsnadrridrten
Große Staatsprüfung:
RVmRef. Dr. Kempin, Oldenburg Prüfrmgstermin 29. 10.59

, Pankoke, Osnabrüd« , 29.10.59

IIII. Zum Vorbereitungsdienst einberuf en:
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